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 Kundeninformation gemäß § 7 VVG 
 
 
Informationen für alle Versicherungszweige 
 
1. Identität des Versicherers und ladungsfähige Anschrift:  
 
 Versicherer ist die Mannheimer Versicherung AG, Augustaanlage 66, 

68165 Mannheim, vertreten durch den Vorstand, die Herren Helmut Posch, 
Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel. Sitz der Gesellschaft ist Mannheim. Die 
Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim unter der 
Registernummer HRB 7501 eingetragen. 

 
2. Hauptgeschäftstätigkeit und Aufsichtsbehörde: 
 
 Hauptgeschäftstätigkeit der Mannheimer Versicherung AG ist der Betrieb 

der Schaden- und Unfallversicherung. Aufsichtsbehörde ist die Bundesan- 
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn. 

 
3. Garantiefonds:  
 
 Garantiefonds bestehen - anders als in der Lebens- und in der Krankenver-

sicherung - nicht.  
 
4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung:  
 
 Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Versicherungsbedingungen 

und wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung entnehmen Sie bitte 
dem Versicherungsantrag/Versicherungsvorschlag und später dem Versi-
cherungsschein. Die Versicherungsbedingungen sind in diesem Kompendi-
um enthalten. 

 
5. Gesamtpreis der Versicherung:  
 
 Den Versicherungsbeitrag entnehmen Sie bitte dem Versicherungsan-

trag/Versicherungsvorschlag und später dem Versicherungsschein. 
 
6. Zusätzlich anfallende Kosten:  
 
 Neben dem Versicherungsbeitrag fallen in der Regel keine zusätzlichen 

Kosten an. Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zu-
sätzlicher Verwaltungsaufwand (z.B. für Mahnungen) entsteht, können wir 
Ihnen die dadurch verursachten Kosten in Form eines pauschalen Abgel-
tungsbetrages gesondert in Rechnung stellen.  

 
7. Zahlungsmodalitäten:  
 
 Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung gegeben haben, buchen wir den 

Versicherungsbeitrag im Lastschriftverfahren von Ihrem Konto ab. Sie kön-
nen uns den Versicherungsbeitrag aber auch überweisen, hierfür bietet sich 
ein Dauerauftrag an.  

 
Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, 
frühestens aber zum Tag des vereinbarten Versicherungsbeginns. Folgebei-
träge sind zu den jeweils vereinbarten Terminen zu zahlen. 

 
8. Gültigkeitsdauer:  
 
 Vor Policierung mitgeteilte Konditionen sind freibleibend. 
 
9. Finanzinstrumente:  
 
 Wir erbringen keine Finanzdienstleistungen, die sich auf Finanzinstrumente 

beziehen. 
 
10. Zustandekommen des Versicherungsvertrages:  
 
 Der Versicherungsvertrag kommt in der Regel dadurch zustande, dass wir 

Ihnen die Annahme Ihres Antrages erklären bei dessen Aufnahme Sie durch 
einen Vermittler - einer unserer Versicherungsvertreter oder der von Ihnen 
beauftragte Versicherungsmakler - beraten werden. Der Vermittler erstellt 
mit Ihnen Ihr individuelles Versicherungsschutzkonzept. Wir können diesen 
Antrag innerhalb einer Frist von einem Monat annehmen. Mit unserer An-
nahmeerklärung erhalten Sie zugleich Ihren Versicherungsschein. 

 
 
 
 Sollte von diesem Verfahren im Einzelfall einmal abgewichen werden müs-

sen, z.B. weil wir einen Antrag nur mit bestimmten Änderungen annehmen 
können, werden wir Sie rechtzeitig entsprechend informieren. 

 
 Während der Annahmefrist sind Sie an den Antrag gebunden. Ihr Recht, Ih-

re Vertragserklärung nach § 8 VVG zu widerrufen, bleibt davon jedoch un-
berührt. 

 
 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem jeweils vereinbarten Tag des Ver-

sicherungsbeginns, wenn der erste Beitrag unverzüglich gezahlt wird. Er 
endet mit dem Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer. 

 
11. Widerrufsrecht:  
 
 Selbstverständlich räumen wir Ihnen - wie in §§ 8, 9 VVG vorgesehen - ein 

Widerrufsrecht ein.  
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Anga-
be von Gründen in Textform oder schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an: 

 
 Mannheimer Versicherung AG 
 Postfachadresse: 68127 Mannheim 
 Telefax: 0180 2 99 99 92 
 E-Mail: service@mannheimer.de 
 

Die Widerrufsfrist beginnt einen Tag, nachdem Ihnen der Versicherungs-
schein und die Vertragsbestimmungen einschließlich der für den Vertrag 
geltenden Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG und die Belehrung über Ihr Widerrufsrecht in 
Textform zugegangen sind. 

 
Widerrufsfolgen 

 
Üben Sie Ihr Widerrufsrecht fristgerecht aus, endet der Vertrag und Sie ha-
ben Anspruch auf Beitragsrückerstattung:  

 
Den Teil des gezahlten Beitrages, der auf die Zeit nach Zugang des Wider-
rufs entfällt, erhalten Sie in jedem Fall zurück.  

 
Den Teil des gezahlten Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Wi-
derrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und wir Sie 
ordnungsgemäß im Sinne des § 9 Satz 1 VVG über das Widerrufsrecht be-
lehrt haben. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, weil Sie nicht zu-
gestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufs-
frist beginnt, sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzuerstat-
ten. Sind die Voraussetzungen nicht gegeben weil der Hinweis nach § 9 
Satz 1 VVG unterblieben ist, haben wir Ihnen, wenn Sie nicht bereits Leis-
tungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen haben, 
auch den Teil des Beitrages zurückzuerstatten, der auf die Zeit bis zum Zu-
gang des Widerrufs entfällt, höchstens aber den Beitrag für das erste Versi-
cherungsjahr.  

 
Die Beitragsrückerstattung erfolgt spätestens 30 Tage nach Zugang Ihres 
Widerrufs. 

 
Ausschluss des Widerrufsrechts 

 
Kein Widerrufsrecht besteht bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit 
von weniger als einem Monat, bei Versicherungsverträgen über vorläufige 
Deckung und bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinne des 
Artikels 10 Absatz 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsver-
tragsgesetz. Das Widerrufsrecht ist ferner ausgeschlossen, wenn der Ver-
trag von beiden Seiten auf Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig 
erfüllt wurde, bevor der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht ausgeübt 
hat. 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Vorstand: Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft 
Dr. Johannes Hajek Helmut Posch, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel  Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501 
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Ersatzverträge 
 

Wird das Widerrufsrecht zu einem Ersatzvertrag ausgeübt, läuft der ur-
sprüngliche Versicherungsvertrag unverändert fort. 

 
12. Angaben zur Laufzeit des Vertrages:  
 
 Der Versicherungsvertrag ist für die vereinbarte Versicherungsdauer abge-

schlossen. Weitere Angaben zur Vertragsdauer entnehmen Sie bitte dem 
Versicherungsantrag/Versicherungsvorschlag und später dem Versiche-
rungsschein. 

 
13. Vertragsbeendigung, Kündigung:  
 
 Versicherungsverträge werden für die jeweils vereinbarte Dauer abge-

schlossen. Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlän-
gern sich von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate vor Ab-
lauf schriftlich gekündigt werden. Ein Versicherungsvertrag, der für eine 
Dauer von mehr als drei Jahren abgeschlossen ist, kann zum Ende des drit-
ten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten gekündigt werden. 

 
14. Anwendbares Recht, Sprachen, inländische Gerichtsstände: 
 
 Der Versicherungsvertrag und der Vertragsabschluss unterliegen, soweit zu-

lässig, deutschem Recht. Vertragssprache ist deutsch. 
 
 Für Klagen gegen den Versicherer aus dem Versicherungsvertrag bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder sei-
ner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versi-
cherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

 Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer aus dem Versicherungsvertrag 
ist, wenn dieser eine natürliche Person ist, das in Nr. 1 Satz 2 genannte  
Gericht ausschließlich zuständig. Ist der Versicherungsnehmer eine juristi-
sche Person oder eine Personengesellschaft, bestimmt sich das zuständige 
Gericht nach deren Sitz oder Niederlassung.  

 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungs-
nehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 Im übrigen gelten § 215 VVG und die Vorschriften der Zivilprozessordnung. 
 
15. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren:  
 
 Der Vorstand der Mannheimer Versicherung AG ist - insbesondere für Be-

schwerden - unter der Adresse 68127 Mannheim direkt erreichbar. 
 
 Beschwerden nimmt auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, entgegen. 
 
 Verbraucher können sich ferner an den Versicherungsombudsmann e.V., 

Leipziger Str. 121, 10117 Berlin, als Schlichtungsstelle wenden. Entschei-
dungen des Ombudsmannes sind bis zu einem Streitwert von EUR 5.000,-- 
für den Versicherer bindend. Bei einem Streitwert von EUR 5.001,-- bis EUR 
50.000,-- gibt der Ombudsmann eine Empfehlung ab, mit höheren Streit-
werten befasst er sich nicht. 

 
 Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch die Inan-

spruchnahme dieser außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren nicht ausgeschlossen. 
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Einwilligungserklärung 

Erklärungen zur Datenverarbeitung

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die Mannheimer Versicherung AG, insbesondere 

zur Einschätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von 

Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und 

Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung.

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht erhoben, verarbeitet oder 

genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt, anordnet oder 

wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen 

personenbezogenen Daten (z. B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung 

eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 

1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen 

Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse 

des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 

2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und 

zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung 

verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch 

für die Fälle, die nicht von vornherein durch die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

erfasst werden (vgl. dazu Ziffer II.).

Diese Einwilligungen sind ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirken unabhängig 

davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese 

Einwilligungserklärungen mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu 

widerrufen. 

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten

Hiermit willige ich darin ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten unter 

Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet werden

1. zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht durch 

die Mannheimer Versicherung AG.

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit einem Vorversicherer, den ich bei 

Antragstellung genannt habe. 

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der Gesellschaften der Mannheimer 

Gruppe (eine vollständige Übersicht aller Unternehmen des Konzerns benennen wir Ihnen 

gerne auf Ihren Wunsch hin)), um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und 

Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können (z. B. richtige 

Zuordnung meiner Post oder Beitragszahlungen). Diese Datensammlungen enthalten Daten 

wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Kundennummer, Versicherungsscheinnummer, 

Kontonummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge, sonstige Kontaktdaten. 

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch 

Übermittlung an und zur dortigen Verwendung durch Rückversicherer, bei denen mein zu 

versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine Absicherung bei 

Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer 



übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der Versicherungsnehmer. In 

einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie - sofern 

erforderlich - ebenfalls entsprechende Daten übermitteln.

5. durch andere Unternehmen / Personen innerhalb und außerhalb der Mannheimer Gruppe, 

denen der Versicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt. Die 

Unternehmen / Personen werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungs-

abwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der 

Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die eingeschalteten 

Unternehmen / Personen sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein ange-

messenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich 

zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der 

Verschwiegenheit zu beachten. 

6. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und bei der 

Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch Nutzung eines Hinweis-

und Informationssystems der Versicherungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband der 

Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Auftrag für die Versicherer verschlüsselt. 

Auf Basis dieser Systeme kann es zu einem auf den konkreten Anlass bezogenen Austausch 

personenbezogener Daten zwischen dem anfragenden und dem angefragten Versicherer 

kommen.

7. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem die Mannheimer Versicherung AG 

selbst oder durch eine Auskunftei (z.B. Bürgel, Infoscore, Creditreform, SCHUFA) 

Informationen über mein allgemeines Zahlungsverhalten einholt.

8. zur Beratung und Information über Versicherungs- oder sonstige Finanzdienstleistungen 

durch die Mannheimer Versicherung AG, andere ausgewählte Gesellschaften der 

Mannheimer Gruppe oder den für mich zuständigen Vermittler.
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 Belehrung über das Widerrufsrecht nach § 8 VVG 
 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe 
von Gründen in Textform oder schriftlich widerrufen. Zu Wahrung der Frist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Mannheimer Versicherung AG 
Postfachadresse: 68127 Mannheim 
Telefax: 0180.2 99 99 92 
E-Mail: service@mannheimer.de 
 
Die Widerrufsfrist beginnt einen Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein 
und die Vertragsbestimmungen einschließlich der für den Vertrag geltenden 
Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 
und 2 VVG und die Belehrung über Ihr Widerrufsrecht in Textform zugegangen 
sind. 
 
Widerrufsfolgen nach § 9 VVG 
 
Üben Sie Ihr Widerrufsrecht fristgerecht aus, endet der Vertrag und Sie haben 
Anspruch auf Beitragsrückerstattung:  
 
Den Teil des gezahlten Beitrages, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfällt, erhalten Sie in jedem Fall zurück.  
 
Den Teil des gezahlten Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versi-
cherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und wir Sie ordnungsge-
mäß im Sinne des § 9 Satz 1 VVG über das Widerrufsrecht belehrt haben. Sind 
diese Voraussetzungen nicht gegeben, weil Sie nicht zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzuerstatten. Sind die Voraussetzungen 
nicht gegeben weil der Hinweis nach § 9 Satz 1 VVG unterblieben ist, haben wir 
Ihnen, wenn Sie nicht bereits Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in An-
spruch genommen haben, auch den Teil des Beitrages zurückzuerstatten, der 
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, höchstens aber den Beitrag 
für das erste Versicherungsjahr.  
 
Die Beitragsrückerstattung erfolgt spätestens 30 Tage nach Zugang Ihres Wider-
rufs. 
 
Ausschluss des Widerrufsrechts 
 
Kein Widerrufsrecht besteht bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Monat, bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung 
und bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinne des Artikels 10 Ab-
satz 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz. Das 
Widerrufsrecht ist ferner ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten 
auf Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt wurde, bevor der Ver-
sicherungsnehmer das Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
Ersatzverträge 
 
Wird das Widerrufsrecht zu einem Ersatzvertrag ausgeübt, läuft der ursprüngli-
che Versicherungsvertrag unverändert fort. 
 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Vorstand: Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft 
Dr. Johannes Hajek Helmut Posch, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel  Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501 
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 Gesonderte Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG 
über die Folgen einer Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht 
 
 
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es 
notwendig, dass Sie die in Textform gestellten Fragen wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur 
geringe Bedeutung beimessen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie un-
richtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Fol-
gen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Informa-
tion entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekann-
ten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, 
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Um-
ständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht ver-
letzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurück-
treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktritts-
recht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rück-
tritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung ver-
pflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand 
 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles  
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht  
 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben. 
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
2. Kündigung 
 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzei-
gepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätten. 
 
3. Vertragsänderung 
 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Ver-
langen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in 
unserer Mitteilung hinweisen. 

 
 
 
 
 
4. Ausübung unserer Rechte 
 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.   
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versi-
cherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn 
Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.  
 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 
 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, 
so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Ver-
tragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die 
Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arg-
list zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem 
Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Vorstand: Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft 
Dr. Johannes Hajek Helmut Posch, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel  Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501 



  Mannheimer Versicherung AG 

  
 
 
 

 
 

 Gesonderte Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG über  
die Folgen der Verletzung einer nach Eintritt des  
Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder  
Aufklärungsobliegenheit 
 
 
Wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, bedarf es Ihrer Mitwirkung. 
 
Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten: 
 
Gemäß den versicherungsvertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen 
nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leis-
tungspflicht  erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und uns die sachgerechte 
Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben 
machen, die zur Aufklärung des Sachverhalts dienlich sind (Aufklärungsoblie-
genheit). Darüber hinaus können wir verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfü-
gung stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.  
 
Leistungsfreiheit: 
 
Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder 
nicht wahrheitsgemäße Angaben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten 
Belege nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungs-
leistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie 
Ihren Anspruch zwar nicht vollständig, aber wir können unsere Leistung im Ver-
hältnis zur Schwere des Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn 
Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.  
 
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Be-
schaffung von Belegen bleiben wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als 
Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverlet-
zung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.  
 
Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaf-
fung von Belegen arglistig, werden wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung 
zur Leistung frei.  
 
Hinweis: 
 
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten 
zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von 
Belegen verpflichtet.  

 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Vorstand: Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft 
Dr. Johannes Hajek Helmut Posch, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel  Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501 
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Gesonderte Mitteilung nach § 37 Abs. 2 VVG über die  
Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung des ersten oder 
einmaligen Beitrages 
 
 
Die Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags ist Voraussetzung für Ihren Ver-
sicherungsschutz.  
 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, beginnt der 
Versicherungsschutz erst mit der Zahlung des Beitrags, jedoch nicht vor dem Tag 
des vereinbarten Versicherungsbeginns. Der Versicherungsschutz beginnt zu 
dem vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten haben. 
 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom 
Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zahlung nicht bewirkt haben. Unser Rück-
trittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten haben.  
 
Hinweis: 
 
Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, zur Fälligkeit des 
ersten oder einmaligen Beitrages und zur Rechtzeitigkeit der Zahlung entneh-
men Sie dem Versicherungsschein sowie den für Ihren Vertrag geltenden Versi-
cherungsbedingungen. 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Vorstand: Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft 
Dr. Johannes Hajek Helmut Posch, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel  Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501 
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CHARTA-Deckungskonzept  
für gewerbliche Gebäudeversicherung 

II. Wording-Verzeichnis: 

1.  Versicherte Gefahren und Schäden 

1.1.  Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen Erhitzungsanlagen 
1.2.  Überspannungsschäden durch Blitz 
1.3.  Schäden durch radioaktive Isotope 
1.4.  Brandschäden an Wärmetauschern, Dampferzeugungs-, Abgasreinigungs- und vergleichbaren technischen Anlagen 
1.5.  Wiedereinschluss von Sachschäden durch Terrorakte 

2.  Versicherte Sachen 

2.1.  Gemietete Objekte 
2.2.  Ausschlüsse / Spezialversicherungen 

3.  Versicherte Kosten im Rahmen der zugrundeliegenden Pauschaldeklaration 

3.1.  Sachverständigenkosten  
3.2.  Aufräumungs-, Abbruch-, Feuerlösch-, Bewegungs- und Schutzkosten  
3.3.  Erweiterte Bewegungs- und Schutzkosten  
3.4.  Dekontaminationsschäden 
3.5.  Preisdifferenzversicherung 
3.6.  Wiederaufbaubeschränkungen 
3.7.  Belohnung an Feuerlöschkräfte 
3.8.  Rückreisekosten für den Versicherungsnehmer bei einem Schadenfall ab EUR 40.000,00 

4.  Versicherungsort 

4.1.  Versicherungsort  

5. Versicherungswert 

5.1.  Wertzuschlagsklausel 
 
6.  Vertragliche Anzeige; Gefahrerhöhung; Obliegenheiten 
 
6.1.  Erweiterte Anerkennung 
6.2.  Anzeige von Gefahrerhöhungen bei Bestehen einer Versicherungsabteilung 
6.3.  Vorübergehende Abweichung von Sicherheitsvorschriften 
6.4.  Handwerkerklausel 
6.5.  Verzicht auf Ersatzansprüche 

7.  Versicherungssumme; Entschädigung; Wiederherstellung 

7.1.  Unterversicherungsverzicht bei vorliegendem Gebäudewertgutachten 
7.2.  Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung 
7.3.  Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 

8.  Verhaltens- und Wissenszurechnung; Vertretung 

8.1.  Makler 
8.2.  Repräsentanten 

9.  Sonstiges 

9.1.  Abschlagszahlung  
9.2.  Vertragsbeendigung bei Kündigung des Versicherers nach einem Schadenfall  
9.3.  Gerichtsstand 
9.4.  Neben- und Mehrfachversicherung 
9.5.  Unverzügliche Aufräumung und Reparatur 
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10.  Leitungswasser 

10.1.  Erweiterte Versicherung von Rohrleitungen 
10.2.  Wasserverlust infolge Rohrbruch 
10.3.  Armaturen 
10.4.  Regenfallrohre innerhalb und außerhalb des versicherten Gebäudes 
10.5.  Regen- und Rückstauschäden 
10.6.  Bestimmungswidriger Wasseraustritt aus Wasserlöschanlagen 

11.  Sturm/Hagel 

11.1.  Außen angebrachte Sachen  
11.2.  Verglasungen 

12.  Sonstige Sachschäden 

12.1.  Gebäudebeschädigung 
12.2.  Böswillige Beschädigung (Graffiti) 
12.3.  Elementarschaden-Versicherung 

13.  Mietverlust 

13.1.  Mietverlustversicherung  

14.  Rohbau 

14.1.  Feuer-Rohbauversicherung 
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II. Wording: 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

1.1. Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen Erhitzungsanlagen (SK 3101) 

Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen und deren Inhalt sind auch 
dann zu ersetzen, wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausbricht. 

1.2. Überspannungsschäden durch Blitz oder sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität unter Einschluss 
von Folgeschäden 

1. Abweichend von § 1 Nr. 3 Mannheimer AFB '08 ersetzt der Versicherer Überspannungsschäden durch Blitz 
oder sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität sowie die daraus entstehenden Folgeschäden an versicherten 
Sachen. 

2. Der erweiterte Versicherungsschutz gilt nicht für Sachen, soweit dafür aus einer anderen Versicherung Ent-
schädigung beansprucht werden kann. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

1.3. Schäden durch radioaktive Isotope 

1. Versichert sind auch Schäden an den versicherten Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr durch auf 
dem Versicherungsgrundstück befindliche radioaktive Isotope entstehen, insbesondere Schäden durch Verseu-
chung. 

2. Versicherte Kosten werden nur ersetzt, soweit sie auch ohne die Verseuchung angefallen wären. Zusätzliche 
Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen werden nur ersetzt, soweit 
dies besonders vereinbart ist und soweit die Maßnahmen gesetzlich geboten sind. 

1.4. Brandschäden an Wärmetauschern, Dampferzeugungs-, Abgasreinigungs- und vergleichbaren techni-
schen Anlagen 

In Abänderung von § 1 Nr. 5 d) Mannheimer AFB '08 erstreckt sich die Versicherung auch auf Brandschäden an 
Dampferzeugungsanlagen, Wärmetauschern, Luftvorwärmern, Rekuperatoren, Rauchgasleitungen, Filter-, REA-, 
DENOX- und vergleichbaren technischen Anlagen, wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausbricht. 

1.5. Wiedereinschluss von Sachschäden durch Terrorakte 

1. Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiö-
ser, ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung 
oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss 
zu nehmen. 

2. Im Rahmen der Bestimmungen dieses Vertrages gelten entgegen den Versicherungsbedingungen - unbe-
schadet der Ausschlüsse von Krieg und Kernenergie - Sachschäden, Kosten und Mietverlust, die durch Terrorak-
te sowie deren Abwehr verursacht werden, mitversichert, begrenzt durch die folgenden Bestimmungen: 

3. Die Versicherung dieser Schäden gilt nur für vereinbarte Versicherungsorte innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland. 

4. Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben nachstehende Sachschäden sowie Kosten jeder Art und 
Mietverlust im Zusammenhang damit stets ausgeschlossen: 

4a) Rückwirkungsschäden. 

4b) Kontaminationsschäden (biologische, chemische, radioaktive oder sonstige Verseuchung, Vergiftung sowie 
Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer, 
biologischer oder radioaktiver Substanzen). 

- Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder Mit-
versicherten auf dem Versicherungsort oder von Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken gelagert oder 
verwendet werden. 

- Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Schadeneintritt Bestandteil eines versicherten oder vom Versi-
cherungsnehmer genutzten Gebäudes waren. 

4c) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen (z.B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei 
Fremdbezug. 

5. Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat nach Zugang wirksam. Der unver-
brauchte Beitragszuschlag für den Einschluss von Schäden durch Terrorakte des laufenden Versicherungsjahres 
wird im Falle einer Kündigung dem Versicherungsnehmer erstattet. 



Gewerbl. Gebäude 01.2008   
 

6. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesam-
ten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung durch den Versicherer kündigen. Der Ver-
sicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch 
spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

7. Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahreshöchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die 
im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 

8. Die vereinbarte Jahreshöchstentschädigung beträgt: Versicherungssumme, maximal 15.000.000 EUR 

2. Versicherte Sachen 

2.1. Gemietete Objekte 

Es gelten auch Aufwendungen mitversichert, die der Versicherungsnehmer ggf. für den Ausbau gemieteter Ob-
jekte gemacht hat, soweit sie nicht durch eine Versicherung des Eigentümers gedeckt sind. 

2.2. Ausschlüsse / Spezialversicherungen 

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Sachen, für die anderweitige Spezialversicherungen bestehen. Spezial-
versicherungen sind im Schadenfall anzuzeigen. 

3. Versicherte Kosten im Rahmen der zugrundeliegenden Pauschaldeklaration 

3.1. Sachverständigenkosten (SK 1302) 

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme von den nach den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens 
den vereinbarten Anteil. 

3.2. Aufräumungs- und Abbruch-, Feuerlösch-, Bewegungs- und Schutzkosten 

1. Aufräumungs- und Abbruch-, Feuerlösch-, Bewegungs- und Schutzkosten inkl. Isolierungskosten für radioaktiv 
verseuchte Sachen sind mit der hierfür vereinbarten Versicherungssumme mitversichert. 

2. In Abänderung von § 5 Nr. 1 Mannheimer AFB '08 gilt anstelle der Formulierung „zum nächsten Ablagerungs-
platz" die Bezeichnung „zum dafür geeigneten Ablagerungsplatz". 

3.3. Erweiterte Bewegungs- und Schutzkosten (SK 1303) 

Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind auch Bewe-
gungs- und Schutzkosten versichert, die der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von Sachen dienen, 
welche durch einen anderen Vertrag gegen dieselbe Gefahr versichert sind. 

3.4. Dekontaminationsschäden 

1. In Erweiterung der dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Bedingungen für die Feuerversicherung 
(Mannheimer AFB '08) ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme Kosten, die 
der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination durch einen Versiche-
rungsfall aufwänden muss, um 

1a) Erdreich von eigenen oder gepachteten Versicherungsgrundstücken innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen; 

1b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder zu ver-
nichten; 

1c) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstückes vor Eintritt des Versicherungsfalles wieder-
herzustellen. 

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen 

2a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen 
wurden; 

2b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden ist;  

2c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden. 

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so werden nur Auf-
wendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag überstei-
gen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet wor-
den wäre. Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 
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4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des 
Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt. 

5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann.  

6. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß § 5 Nr. 1 a) Mannheimer AFB '08. 

3.5. Preisdifferenzversicherung (SK 1301) 

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhun-
gen des Schadenaufwands durch Mehrkosten infolge Preissteigerungen mitversichert. 

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die tatsächlich entstandenen Mehrkosten 
durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung. 

3. Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, 
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung entstanden wären. 

4. Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederaufbau- oder Betriebsbeschrän-
kungen oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt. 

5. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neu-
wert ersetzt; dies gilt nicht bei beschädigten Sachen. Ist nach einer vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung 
nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten nicht ersetzt. 

6. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position, für welche die Mehrkosten durch Preis-
steigerungen nach Nr. 1 versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 5 ermittelte Betrag nur anteilig ersetzt. 

3.6. Wiederaufbaubeschränkungen  

1. Der Versicherer ersetzt auch notwendige Mehraufwendungen für die Wiederherstellung der versicherten und 
vom Schaden betroffenen Sache infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen. 

Ebenso werden bei der Anrechnung des Restwertes für die versicherte und vom Schaden betroffene Sache be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen berücksichtigt. 

2. Versicherungsschutz besteht im Rahmen der vom Sachschaden betroffenen Position und der zusätzlich ver-
einbarten Versicherungssumme zu den hierfür geltenden Bestimmungen. Die Entschädigung bleibt jedoch auf 
den Betrag begrenzt, der sich bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle ergeben würde, wenn die vom Schaden 
betroffene Sache zerstört worden wäre. 

Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch 
entstehenden Aufwendungen gemäß Nr. 1 nicht versichert. 

3.7. Belohnung an Feuerlöschkräfte 

Bei Mitversicherung von Feuerlöschkosten werden im Versicherungsfall auch Belohnungen in angemessener Hö-
he ersetzt, die der Versicherungsnehmer, ohne dazu rechtlich verpflichtet zu sein, an eigenen oder fremde Feuer-
löschkräfte, welche sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben. Die Belohnungen müssen mit dem Versi-
cherer abgestimmt werden. Belohnungen der Feuerwehren oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleis-
tung verpflichteten Personen werden nicht ersetzt. 

3.8. Rückreisekosten für den Versicherungsnehmer bei einem Schadenfall ab EUR 40.000,00 

1. Wird während einer Urlaubs- oder Geschäftsreise des Versicherungsnehmers oder seines Repräsentanten ein 
im Versicherungsvertrag bezeichnetes Gebäude zerstört oder beschädigt, so ersetzt der Versicherer bis zu der 
hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze die Rückreisekosten 

für die Bahnfahrt in der 1. Klasse einschließlich Zuschläge sowie nachgewiesener Kosten für Taxifahrten zum und 
vom nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsmittel oder für einen Linienflug in der Economy-Klasse, sofern der 
Schadenort mehr als 1.000 km Luftlinie von dem Aufenthaltsort des Versicherungsnehmers entfernt ist, sowie 
nachgewiesener Kosten für Taxifahrten zum und vom nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsmittel. 

2. Entschädigung wird nur geleistet, sofern die Entfernung zwischen Aufenthalts- und Schadenort mindestens 50 
km Luftlinie beträgt. 

4. Versicherungsort 

4.1. Versicherungsort 

Als Versicherungsort gilt, soweit nichts anderes ausdrücklich beurkundet ist, das in dem Vertrag dokumentierte 
Versicherungsgrundstück. 
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5. Versicherungswert 

5.1. Wertzuschlagsklausel mit Einschluss von Bestandserhöhungen (SK 1707) 

1. Die Versicherungssummen für Positionen, zu denen dies besonders vereinbart ist, werden gebildet aus den 
Werten der versicherten Sachen auf der Preisbasis des Jahres 1980 (Grundsumme) und den Wertzuschlägen für 
Preissteigerungen. 

2. Der Versicherungsnehmer überprüft zu Beginn jedes Versicherungsjahres die Wertzuschläge. Veränderungen 
gelten rückwirkend vom Beginn des Versicherungsjahres an, wenn sie innerhalb der ersten drei Monate des Ver-
sicherungsjahres beantragt wurden. Solange kein Antrag gemäß Abs. 1 Satz 2 gestellt ist, gilt hilfsweise folgende 
Regelung: Die Wertzuschläge verändern sich ab Beginn jedes Versicherungsjahres um die Prozentpunkte, um 
die sich der Preisindex für gewerbliche Betriebsgebäude aus der Fachserie 17, Reihe 4, und der Index für ge-
werbliche Arbeitsmaschinen aus der Fachserie 17, Reihe 2, gegenüber dem Vorjahr verändert haben. 

3. Soweit sie angewendet werden, sind für Nr. 2 die vom Statistischen Bundesamt vor Beginn des Versicherungs-
jahres zuletzt veröffentlichten Preisindizes maßgebend. 

4. Nachversicherungen von Bestandserhöhungen gelten rückwirkend, wenn sie innerhalb von drei Monaten bean-
tragt wurden. 

5. Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzüglich doppeltem Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus 
Grundsumme und Wertzuschlag bei Beginn des Versicherungsjahres ausreichend war und Bestandserhöhungen 
rechtzeitig ausreichend nachversichert worden sind. Grundsumme und Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, 
wenn sie durch eine dem Versicherer eingereichte Schätzung eines Sachverständigen festgesetzt worden sind. 

Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, haftet der Versicherer für den Schaden nur im Verhältnis der Ver-
sicherungssumme im Zeitpunkt ihrer gemäß Nr. 2 und Nr. 4 letztmalig erforderlichen Festsetzung zum Versiche-
rungswert am gleichen Tag.  

6. Die Vertragsparteien können die vorstehenden Vereinbarungen durch Kündigung mit sechswöchiger Frist au-
ßer Kraft setzen. 

6. Vertragliche Anzeige, Gefahrerhöhung, Obliegenheiten 

6.1. Erweiterte Anerkennung (SK 1601) 

1. Der Versicherer erkennt an, dass ihm alle Gefahrumstände wahrheitsgemäß und vollständig angezeigt worden 
sind, die nach § 15 bzw. § 10 (Glas) der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen anzeigepflichtig waren. 

2. Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwiegen worden sind. 

6.2. Anzeige von Gefahrerhöhungen bei Bestehen einer Versicherungsabteilung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung eingerichtet, die Gewähr dafür bietet, dass vertrags-
erhebliche Tatsachen regelmäßig erfasst werden, so gilt die Anzeige von Gefahrerhöhungen als rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich erstattet wird, nachdem die Versicherungsabteilung des Versicherungsnehmers Kenntnis von 
der Erhöhung der Gefahr erlangt hat. Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass die jeweils zuständi-
gen Stellen des Betriebes die erforderlichen Meldungen an die Versicherungsabteilung unverzüglich erstatten. 

Anmerkung: „Versicherungsabteilung" gilt durch „Versicherungssachbearbeiter" ersetzt. 

6.3. Vorübergehende Abweichung von Sicherheitsvorschriften 

Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebsvorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbei-
ten auf dem Versicherungsgrundstück gelten, soweit sie durch zwingende technische Gründe veranlasst sind und 
bei ihrer Durchführung die gebotene erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht als Vertragsverletzung im Sinne des 
§ 19 Mannheimer AFB '08, und wenn derartige Abweichungen gleichzeitig eine Gefahrerhöhung darstellen, auch 
nicht als Verstoß gegen § 20 Mannheimer AFB '08. Abweichungen über eine Dauer von 6 Monaten hinaus gelten 
nicht mehr als vorübergehend. 

6.4. Handwerkerklausel 

Werden bei Bauarbeiten auf dem Versicherungsgrundstück von den bauausführenden Handwerkern, deren An-
gestellten oder Arbeitern oder sonstigen auf dem Versicherungsgrundstück arbeitenden Personen Sicherheits-
vorschriften wider Wissen und Willen der Versicherungsnehmerin verletzt, so ist diese dafür nicht verantwortlich. 

6.5. Verzicht auf Ersatzansprüche (SK 3608) 

Der Versicherungsschutz bleibt unberührt, wenn der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls im 
Rahmen des Üblichen auf Ersatzansprüche für Brand- oder Explosionsschäden verzichtet hat. 
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7. Versicherungssumme, Entschädigung, Wiederherstellung 

7.1. Unterversicherungsverzicht bei vorliegendem Gebäudewertgutachten 

1. Die Versicherungssumme der versicherten Gebäude gilt als richtig bemessen, 

1a) wenn sie durch ein dem Versicherer vorgelegtes Sachverständigen-Gutachten über den Neubau-
wert/Wiederherstellungswert (nicht Verkehrswert) festgesetzt wurde 

1b) oder der Neubauwert durch Kopien der Originalrechnungen belegt wird. 

2. Eine Unterversicherung tritt in diesem Fall erst dann ein, wenn 

- nachträglich vorgenommene Werterhöhungen z.B. durch Um-, An- und Ausbauten sowie Neubauten nicht 
rechtzeitig ausreichend nachversichert wurden, oder 

- die Wertfortschreibung gemäß Wertzuschlagsklausel ausgeschlossen wurde. 

7.2. Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung (SK 1702) 

1. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen sind nicht anzuwenden, wenn der Schaden 2 Prozent des Gesamtbetrages der Versiche-
rungssummen nicht übersteigt und nicht mehr als EUR 10.000,00 beträgt. 

2. Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist, und nicht für 
die Außenversicherung. 

3. Versicherungssummen auf Erstes Risiko, für Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist, und für die 
Außenversicherung werden bei Feststellung des Gesamtbetrages der Versicherungssummen gemäß Nr. 1 nicht 
berücksichtigt. 

7.3. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 

Die Wiederherstellungsfrist gemäß § 8 Nr. 2 Mannheimer AFB '08, AWB '08, AStB '08 gilt schon dann als ge-
wahrt, wenn innerhalb dieser Frist bindende Wiederherstellungsaufträge erteilt wurden. Die gültige Wiederherstel-
lung/Wiederbeschaffung braucht nicht abgewartet zu werden, vielmehr ist die Entschädigung fällig, sofern die 
Wiederherstellungsaufträge über Beträge lauten, die aufgrund § 8 Mannheimer AFB '08, AWB '08, AStB '08 zu 
zahlen sind. 

8. Verhaltens- und Wissenszurechnung, Vertretung 

8.1. Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen und Zah-
lungen - soweit Inkassovollmacht vorliegt - des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den 
Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. Die Verpflichtungen gelten als 
erfüllt, wenn sie bei dem Makler eingegangen sind. 

8.2. Repräsentanten 

Als Repräsentanten gelten bei: 

- Aktiengesellschaften – die Mitglieder des Vorstandes und deren Generalbevollmächtigte 

- Gesellschaften mit beschränkter Haftung – die Geschäftsführer 

- Kommanditgesellschaften – die Komplementäre 

- Gesellschaften bürgerlichen Rechts – die Gesellschafter und die Geschäftsführung der Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts 

- Einzelfirmen – der Inhaber 

- ausländischen Firmen – der entsprechende Personenkreis. 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden, die von diesem Personenkreis grob fahrlässig oder vor- 

sätzlich verursacht worden sind. 

Als Repräsentanten gelten nicht: 

- Mieter und Pächter. 
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9. Sonstiges 

9.1. Abschlagszahlung 

Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass eine Abschlagszahlung in Höhe des Betrages, der nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen ist, abweichend von § 9 Nr. 1 a) Mannheimer AFB '08, Mannheimer AWB '08, 
Mannheimer AStB '08 schon drei Wochen nach Anzeige des Versicherungsfalls erfolgt. 

9.2. Vertragsbeendigung bei Kündigung des Versicherers nach einem Schadenfall (SK 1902) 

Bei einer Kündigung des Versicherers aus Anlass eines Versicherungsfalls endet der Vertrag erst drei Monate 
nach Zugang der Kündigung. 

9.3. Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand gilt der im Versicherungsvertrag genannte Sitz des Versicherungsnehmers bzw. die für den 
Versicherungsnehmer zuständigen Gerichte. 

9.4. Neben- und Mehrfachversicherung 

Neben- und Mehrfachversicherungen sind erst im Schadenfall anzuzeigen. 

9.5. Unverzügliche Aufräumung und Reparatur 

Bei Schadenfällen bis zu einer voraussichtlichen Schadenhöhe von EUR 5.000,00 ist es dem Versiche-
rungsnehmer gestattet, unverzüglich mit den Aufräumungs- und Reparaturarbeiten zu beginnen. Die Anzeige- 
und Nachweispflicht gegenüber dem Versicherer gemäß § 19 Nr. 2 Mannheimer AFB '08 wird hiervon nicht be-
rührt. 

10. Leitungswasser 

10.1. Erweiterte Versicherung von Rohrleitungen 

1. Soweit dies vereinbart ist, sind Schäden durch Rohrbruch oder Frost an Wasserzuleitungs- und Hei-
zungsrohren mitversichert, 

1a) die zwar auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind, jedoch nicht der Versorgung eines versicherten Ge-
bäudes dienen, 

1b) die außerhalb des Versicherungsgrundstückes verlegt sind, soweit der Versicherungsnehmer zur Unterhal-
tung dieser Anlagen verpflichtet ist. 

2. Soweit dies vereinbart ist, sind Schäden bis zu dem vereinbarten Betrag durch Rohrbruch oder Frost an Ablei-
tungsrohren mitversichert, 

2a) die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind und der Entsorgung eines versicherten Gebäudes dienen. 

2b) die außerhalb des Versicherungsgrundstückes verlegt sind und der Entsorgung eines versicherten Gebäudes 
dienen, soweit der Versicherungsnehmer zur Unterhaltung dieser Anlagen verpflichtet ist. 

10.2. Wasserverlust infolge Rohrbruch 

Der Versicherer leistet Entschädigung für Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge eines Versiche-
rungsfalles gemäß § 1 Nr. 2 Mannheimer AWB '08 Leitungswasser austritt und der Mehrverbrauch durch das 
Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung gestellt wird. 

10.3. Armaturen 

Der Versicherer ersetzt in Erweiterung von § 1 Nr. 1 b) Mannheimer AWB '08 die Aufwendungen für den Aus-
tausch von Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen und Wassermessern, die infolge eines Versicherungsfalles 
gemäß § 1 Nr. 1 b) Mannheimer AWB '08 im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig werden. 

10.4. Regenfallrohre innerhalb und außerhalb des versicherten Gebäudes 

1. In Ergänzung von § 1 Nr. 4 a) aa) Mannheimer AWB '08 gilt Wasser, das bestimmungswidrig aus Regenfall-
rohren innerhalb oder außerhalb der versicherten Gebäude austritt, mitversichert. 

2. Der gemäß dieser Vereinbarung als entschädigungspflichtig errechnete Betrag einschließlich Aufwen-
dungsersatz gemäß § 83 VVG wird je Versicherungsfall um EUR 250,00 gekürzt. 

10.5. Regen- und Rückstauschäden 

1. In Änderung von § 1 Nr. 4 a) dd) Mannheimer AWB '08 sind versicherte Sachen gegen: 

1a) Überschwemmungsschäden und 
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1b) Rückstauschäden 

die durch Witterungsniederschläge (insbesondere Regen) verursacht werden, versichert. 

2. Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen 
Mengen von Oberflächenwasser durch Witterungsniederschläge (insbesondere Regen). 

3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Hochwasser oder Rückstauschäden durch eines dieser Er-
eignisse sowie Erdbeben, Erdrutsch und Erdsenkung. 

4. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um 
EUR 500,00 gekürzt (Selbstbehalt). Die Entschädigung ist einschließlich versicherter Kosten auf den vereinbarten 
Betrag begrenzt. 

10.6. Bestimmungswidriger Wasseraustritt aus Wasserlöschanlagen 

1.  Abweichend von § 1 Nr. 4 a) dd) Mannheimer AWB '08 leistet der Versicherer Entschädigung auch für versi-
cherte Sachen und für versicherte Kosten, wenn Wasser aus Wasserlöschanlagen bestimmungswidrig austritt. 
Zur Wasserlöschanlage gehören Sprinkler, Wasserbehälter, Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpen-
anlagen, sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen. 

2.  Ausgeschlossen sind Schäden, die durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an Ge-
bäuden oder an der Wasserlöschanlage verursacht werden. Zur Wasserlöschanlage gehören Sprinkler, Wasser-
behälter, Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen sowie sonstige Armaturen und Zuleitungs-
rohre, die ausschließlich dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen.  

3. Der Versicherungsnehmer hat  

a) die Wasserlöschanlage unverzüglich durch die Technische Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH ab-
nehmen oder revidieren zu lassen, falls dies nicht innerhalb der letzten sechs Monate vor Vertragsschluss oder 
vor Abschluss dieser Vereinbarung bereits geschehen ist;  

b) die gesamte Anlage auf eigene Kosten halbjährlich durch die in a) genannte Prüfstelle prüfen zu lassen;  

c) Mängel, die bei Prüfungen gemäß a) oder b) festgestellt worden sind, durch eine anerkannte Installationsfirma 
beseitigen zu lassen und dem Versicherer hierüber ein schriftliches Zeugnis zu übersenden.  

4. Die Rechtsfolgen von Verstößen gegen die Bestimmungen von Nr. 3 ergeben sich aus §§ 19, 20 Mannheimer 
AWB '08. 

11. Sturm/Hagel 

11.1. Außen angebrachte Sachen 

Außen angebrachte Antennenanlagen, Markisen, Leuchtröhrenanlagen, Schilder und Transparente, Überda-
chungen, Schutz- und Trennwände sowie elektrische Freileitungen, Ständer, Masten und Einfriedungen sind ge-
mäß Pauschaldeklaration mitversichert. 

11.2. Verglasungen  

In Ergänzung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Sturmversicherung (Mannheimer AStB '08) gel-
ten Laden- und Schaufensterscheiben, künstlerisch bearbeitete Scheiben, Kirchenfenster, Mehrscheiben-
Isolierverglasungen, Sicherheitsglasscheiben, Blei- und Messingverglasungen, Glasbausteine, Profilbaugläser, 
Dachverglasungen sowie alle Glas- und Kunststoffscheiben von mehr als 4 qm Einzelgröße, ferner die Rahmen 
und Profile aller genannten Verglasungen und der Kunststoffscheiben mitversichert. 

Sonderkosten für Gerüste und Kräne, Beseitigung von Hindernissen, Wiederherstellung von Anstrichen, Male-
reien, Schriften, Verzierungen, Folien und Umrahmungen, Mauerwerts und Schutzeinrichtungen sind ebenfalls 
Gegenstand des Versicherungsschutzes. 

Die Entschädigung ist insgesamt auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

12. Sonstige Sachschäden 

12.1. Gebäudebeschädigung 

1. Versichert sind die Kosten im Rahmen der Pauschaldeklaration für die Beseitigung von Schäden an Türen, 
Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufenstern), Rollläden und Schutzgittern eines versicherten Gebäudes, 
wenn der Schaden dadurch entstanden ist, dass ein unbefugter Dritter 

1a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge einge-
drungen ist. 

1b) versucht, durch eine Handlung gern. 1 a) in ein versichertes Gebäude einzudringen. 
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2. Schäden, die der Täter am versicherten Gebäude von außen verursacht, sind nur versichert, soweit sie Folge 
eine Handlung gemäß Ziffer 1 sind. 

3. Andere Versicherungen, die Schutz gegen Schäden gemäß Ziffer 1 bieten, gehen dieser Versicherung vor. 

12.2. Böswillige Beschädigung 

1. Als böswillige Beschädigung gilt jede vorsätzliche unmittelbare Beschädigung und Zerstörung von versicherten 
Gebäuden. Hierzu zählen auch Verschmutzungen durch „GRAFFITI". 

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden durch Betriebsangehörige und im Auftrag des Versiche-
rungsnehmers im Betrieb tätige Personen sowie auf Schäden an Glasscheiben. 

3. Die Entschädigung ist begrenzt auf EUR 3.000,00 je Versicherungsfall und auf EUR 6.000,00 je Versiche-
rungsjahr. 

4. Schäden bis zu einem Betrag von EUR 250,00 sind nicht ersatzpflichtig. 

12.3. Elementarschaden-Versicherung 

1. Ist die Elementarschaden-Versicherung vereinbart, so beträgt der vereinbarte Selbstbehalt gemäß §12 Mann-
heimer BWE '08 - Gewerbe: 

für Erdbeben (PLZ-Zone 1 und 2) 5.000,00 EUR 

für Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkanausbruch 10%, mindestens 500,00 EUR, maximal 5.000,00 EUR 

für Überschwemmung 

(ZÜRS-Zone GK1) 10%, mindestens 500,00 EUR, maximal 5.000,00 EUR 

für Überschwemmung 

(ZÜRS-Zone GK2) 20%, mindestens 1.000,00 EUR, maximal 10.000,00 EUR 

2. Die Jahreshöchstentschädigung in der Elementarschaden-Versicherung ist auf die Versicherungssumme,  
maximal 2.500.000,00 EUR begrenzt. 

13. Mietverlust 

13.1. Mietverlustversicherung 

1. Versicherte Gefahren 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherten Mietausfall für die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Gebäude und sonstige Grundstückbestandteile, die durch einen Sachschaden, der nach den dem Vertrag 
zugrundeliegenden 

- Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (Mannheimer AFB '08) 

- Allgemeine Bedingungen für die Leitungswasserversicherung (Mannheimer AWB '08) 

- Allgemeine Bedingungen für die Sturmversicherung (Mannheimer AStB '08) 

zu entschädigen ist. 

Schäden durch Hagel sind im Rahmen der Sturmversicherung bedingungsgemäß mitversichert. 

2. Versicherte Schäden 

Versicherter Mietverlust ist 

2a) der Mietausfall, der dadurch entsteht, dass der Mieter infolge eines Versicherungsfalles kraft Gesetz oder 
nach dem Mietvertrag berechtigt ist, die Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu verweigern; 

2b) der Nutzungsausfall in Höhe des ortsüblichen Mietwerts der Räume, die der Versicherungsnehmer selbst 
nutzt oder unentgeltlich Dritten überlassen hat und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden 
sind, falls der Versicherungsnehmer die Beschränkung auf etwa benutzbar gebliebene Räume nicht zugemutet 
werden kann; 

2c) etwaige fortlaufende Mietnebenkosten. 

Für Gebäude oder Räume, die zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles nicht vermietet waren, wird Mietaus-
fall ersetzt, sofern Vermietung zu einem späteren, in der Wiederherstellungszeit liegenden Termin nachgewiesen 
wird. 

3. Versicherungssumme; Haftzeit 

3a) Die Versicherungssumme ist auf den in der Pauschaldeklaration genannten Betrag begrenzt. 

3b) Mietausfall wird höchstens für die Dauer von 12 Monaten (Haftzeit) seit dem Eintritt des Versicherungsfalls 
ersetzt, soweit nichts anderes vereinbart ist. 
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4. Ist die Versicherungssumme für Gebäude im Schadenfall niedriger als der Versicherungswert, so wird der Teil 
des Schadens ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie die Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert. (Unterversicherung). 

 

 

14. Rohbau 

14.1. Feuer-Rohbauversicherung 

Versichert sind im Rohbau befindliche Betriebsgebäude einschließlich die zur Errichtung notwendigen, auf dem 
Betriebsgrundstück befindlichen Baustoffe für die Dauer von maximal 12 Monaten ab Baubeginn. 

Die Aufnahme eines Betriebes ist dem Versicherer gemäß § 12 der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Bedingungen für die Feuerversicherung (Mannheimer AFB '08) anzuzeigen. 
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Pauschaldeklaration zur 
Gebündelten Gebäudeversicherung 
 

Charta-Deckungskonzept 
 
Deckungserweiterung *) 
Zusätzlich über die Gebäude-Versicherungssumme hinaus je Schadenfall  
auf „Erstes Risiko“ versichert: 

Vers.-Summe 

in der Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung 

Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, in der Feuerversiche-
rung zusätzlich Feuerlöschkosten 
Abbruch-, Aufräumungs-, Abfuhr- und Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen 
inkl. Bergungskosten radioaktiv verseuchter Strahler 
Sachverständigenkosten bis zu 100 %, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 
EUR 25.000 übersteigt 
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen Eintritt des Versicherungsfalles und dem 
Tag der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung (Preisdifferenz-Versicherung) 
Mehrkosten durch behördlich angeordnete Wiederherstellungsbeschränkungen (inkl. 
Restwerte) 
in der Feuerversicherung 

Kosten zur Dekontamination von Erdreich 
Überspannungsschäden infolge Blitzschlag sowie daraus entstehende Folgeschäden 

bis zur Gesamt-
versicherungs-
summe, 
maximal jedoch 
2.500.000 EUR 

Zusätzliche Einschlüsse *) 
Zusätzlich sind auf „Erstes Risiko“ versichert: 

Vers.-Summe 
EUR 

in der Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung 

Mietverlustversicherung für vermietete oder selbstgenutzte Räume 
 

600.000 

in der Feuerversicherung 

Außenanlagen im Sinne der Mannheimer AFB '08 zum Neuwert 
 

600.000 

in der Leitungswasserversicherung 

Regenfallrohre innerhalb und außerhalb des versicherten Gebäudes (Selbstbehalt 
EUR 250,00) 
Wasserleitungs- und Heizungsrohre außerhalb des versicherten Gebäudes, soweit der 
Versicherungsnehmer zur Unterhaltung dieser Anlagen verpflichtet ist 
Austausch von Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen, Wassermessern infolge eines Rohr-
bruchs 
Wasserverlust infolge eines Rohrbruchs 
Rückstauschäden (Selbstbehalt EUR 500,00) 

12.500 

in der Sturmversicherung 

An der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennenanlagen, Markisen, Leuchtröh-
renanlagen, Schilder und Transparente, Überdachungen, Schutz- und Trennwände so-
wie elektrische Freileitungen, Ständer, Masten und Einfriedungen 
Aufwendungen für das Entfernen umgestürzter Bäume auf dem Versicherungsgrund-
stück, die nicht bereits vor dem Schadenfall erkennbar krank waren 

 

) 

) 

) 

) 

12.500 

Außenverglasungen einschl. Sonderkosten für Gerüste und Kräne, Beseitigung von Hin-
dernissen, Wiederherstellung von Anstrichen, Malereien, Schriften, Verzierungen, Folien 
und Umrahmungen, Mauerwerk und Schutzeinrichtungen 

 
 

6.000 

Sonstige versicherte Kosten, Gefahren und Schäden 

Gebäudebeschädigungen infolge eines Einbruchs 
Rückreisekosten für den Versicherungsnehmer bei einem Schadenfall ab EUR 40.000 
Hotel- und ähnliche Unterbringungskosten, soweit die Privatwohnung des Versicherungs-
nehmers infolge eines Versicherungsfalles in Mitleidenschaft gezogen wurde und eine Be-
schränkung auf einen etwa bewohnbar gebliebenen Teil nicht zuzumuten ist 

 

12.500 
2.000 

 
 

2.000 
PD Gebäude/Charta 2008 

*) Die aufgeführten Deckungserweiterungen gelten jeweils nur, wenn auch die entsprechende Gefahr versichert ist. 



  Mannheimer Versicherung AG 

Allgemeine Bedingungen 2008 für die  
Feuerversicherung 
 
Mannheimer AFB ´08 (Stand: 01.01.2008) 
SF_711_0108 

 
 

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Terror, Innere Unruhen, Kernenergie 
§ 3 Versicherte Sachen 
§ 4 Daten und Programme 
§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs- und 

Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
§ 6 Versicherungsort 
§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme 
§ 8 Umfang der Entschädigung 
§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
§ 10 Sachverständigenverfahren 
§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 
§ 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände 
§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen und deren Rechtsfolgen 
§ 15 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 
§ 16 Beitrag, Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung 
§ 17 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
 

1 Versicherte Gefahren und Schäden - Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahr-
zeuge 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
a) Brand; 
b) Blitzschlag; 
c) Explosion; 
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-

dung 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

2 Brand 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstan-
den ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten 
vermag. 

3 Blitzschlag 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Ein-
richtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden 
anderer Art entstanden sind. 

4 Explosion 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämp-
fen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, 
wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein 
plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des 
Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch 
chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung 
nicht erforderlich. 
Schäden durch Unterdruck sind nicht versichert. 

5 Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind  
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben; 
b) Sengschäden; 
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbren-

nungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltor-
ganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gas-
druck entstehen; 

d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie 
einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen 
Zweckenausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, in denen oder 
durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet 
wird. 

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b) bis 5 d) gelten nicht, soweit diese Schäden 
Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind. 

 
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Terror, Innere Unruhen und Kernenergie 

 
1 Ausschluss Krieg 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Re-
volution, Rebellion oder Aufstand. 

2 Ausschluss Terror 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden, die infolge von Terrorakten sowie deren Abwehr verur-
sacht werden. 
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen 
zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnli-
cher Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung o-
der Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung 
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 

3 Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 

4 Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen. 

 
§ 3 Versicherte Sachen 

 
1 Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten 

a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile; 
b) beweglichen Sachen. 
Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür rich-
tet sich ausschließlich nach den Vereinbarungen über Daten und Program-
me. 

2 Gebäude 
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, so-
weit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

3 Bewegliche Sachen 
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
a) Eigentümer ist; 
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, 

die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt 
war; 

c) sie sicherungshalber übereignet hat. 
Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die 
der Versicherungsnehmer als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder ü-
bernommen hat und für die er das Risiko trägt. 

4 Fremdes Eigentum 
Über Nr. 3 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es 
seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem Versiche-
rungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf 
in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer 
nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die 
fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu wer-
den brauchen. 

5 Versicherte Interessen 
Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für Rechnung des 
Eigentümers und des Versicherungsnehmers. 
In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur 
das Interesse des Eigentümers maßgebend. 

6 Nicht versicherte Sachen 
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist: 
a) Bargeld und Wertsachen, Urkunden z. B. Sparbücher und sonstige 

Wertpapiere, Briefmarken, Münzen und Medaillen, unbearbeitete Edel-
metalle sowie Sachen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die dem 
Raumschmuck dienen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf 
Geldkarten geladene Beträge; 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Vorstand: Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft 
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b) Geschäftsunterlagen; 
c) Modelle, Muster; 
d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugma-

schinen; 
e) Hausrat aller Art; 
f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer; 
g) Baubuden, Zelte, Traglufthallen; 
h) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typenge-

bundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen. 

 
§ 4 Daten und Programme 

 
1 Schaden am Datenträger 

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 und 4 wird nur 
geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit 
der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach versicherten 
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Infor-
mationen), auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, verur-
sacht wurde. 

2 Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten Sache 
notwendig sind 
Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache 
notwendigen Daten und Programme im Rahmen der Position, der die Sa-
che zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und Programme er-
forderlich sind. 
Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Pro-
gramme sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit 
gleichzusetzende Daten. 

3 Daten und Programme als Handelsware 
Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf be-
stimmten Datenträger gespeicherten Daten und Programme im Rahmen 
der Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist. 

4 Sonstige Daten und Programme 
Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der Po-
sition Geschäftsunterlagen. 
Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Standard-
programme, individuelle Programme und individuelle Daten, die weder für 
die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch auf einem 
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind. 

5 Ausschlüsse 
a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der Ver-

sicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder 
nichtlauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentralein-
heit befinden. 

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine 
Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten 
Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder ver-
gleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsse-
lungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzer-
werb). 

 
§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs- und 

Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
 
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer 
Unterversicherung (auf Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles not-
wendigen Aufwendungen für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlösch-
kosten, Bewegungs- und Schutzkosten sowie Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen. 
1 Aufräumungs- und Abbruchkosten  

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen, für das Aufräu-
men der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Tei-
le, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Abla-
gerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten. 

2 Feuerlöschkosten 
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur 
Brandbekämpfung für geboten halten durfte, einschließlich der Kosten für 
Leistungen der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht nach den Bestim-
mungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens zu ersetzen sind. 
Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich 
bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn 
der Versicherer vorher zugestimmt hatte. 

3 Bewegungs- und Schutzkosten 
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entste-
hen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von 
versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen. 
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- 
oder Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederauf-
bau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen. 

4 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, 
die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die 
Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen anfallen. 
 

 

§ 6 Versicherungsort 
 

1 Örtlicher Geltungsbereich 
a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetrete-
nen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Ver-
sicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang 
mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhanden 
kommen. 

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Ge-
bäude oder Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort be-
zeichneten Grundstücke. 

2 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 
Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert sind, 
besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungs-
schutz. 

3 Bargeld und Wertsachen 
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungs-
schutz nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Art. 
Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder 
sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbar-
ten Entschädigungsgrenze versichert. 

 
§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme 

 
1 Versicherungswert von Gebäuden 

a) Versicherungswert von Gebäuden ist 
aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert ein-

schließlich Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- 
und Planungskosten. 

bb) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt 
oder falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist; 
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch ei-
nen Abzug entsprechend seinen insbesondere durch den Abnut-
zungsgrad bestimmten Zustand. 

cc) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder 
sonst dauernd entwertet oder falls Versicherung nur zum gemei-
nen Wert vereinbart ist; eine dauernde Entwertung liegt insbeson-
dere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck allgemein oder im 
Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare 
Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial. 

b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäu-
de sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der 
Zeitwert gemäß Nr. 1 a) bb) oder unter den dort genannten Vorausset-
zungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc). 

2 Versicherungswert von beweglichen Sachen 
a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Be-

triebseinrichtung ist der 
aa) Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sa-

chen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzube-
schaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere 
Betrag; 

bb) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt 
oder falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist; 
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen 
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den 
Abnutzungsgrad bestimmten Zustand. 

cc) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder 
im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare 
Verkaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial. 

b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden 
ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu 
herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, 
bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren 
Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse. 

c) Der Versicherungswert von Mustern, Anschauungsmodellen, Prototypen 
und Ausstellungsstücken, ferner für typengebundene, für die laufende 
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne Kauf-
option geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufop-
tion bei Schadenantritt abgelaufen war, sowie für alle sonstigen in a) 
und b) nicht genannten beweglichen Sachen ist entweder der Zeitwert 
gemäß a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der ge-
meine Wert gemäß a) cc). 

3 Umsatzsteuer 
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist 
die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

4 Versicherungssumme 
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versiche-

rungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungs-
wert gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen soll. 

b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der 
Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache 
für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versi-
cherungswert anpassen. 
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c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungs-
summe nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Un-
terversicherung (siehe § 8 Nr. 5) zur Anwendung kommen. 

 
§ 8 Umfang der Entschädigung 

 
1 Entschädigungsberechnung 

Der Versicherer ersetzt 
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekom-

menen Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles; 

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des 
Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den Versiche-
rungsfall entstandenen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden 
Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden ge-
kürzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache ge-
genüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhöht wird. 

 Restwerte werden angerechnet. 
 Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts 

anderes vereinbart ist, sowohl für die Restwerteanrechnung als auch für 
den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt. 

 Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies beson-
ders vereinbart ist; dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Auf-
wendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens sowie für 
die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung des 
Schadens. 

 Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies 
besonders vereinbart ist. 

2 Neuwertschaden 
Ist die Entschädigung um Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungs-
nehmer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden über-
steigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb 
von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass 
er die Entschädigung verwenden wird, um 
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle 

wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle 
rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt 
es, wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland wiederhergestellt wird; 

b) Bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen 
sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzube-
schaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wieder-
beschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können Ma-
schinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck 
derselbe ist. 

c) Bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen. 
3 Zeitwertschaden 

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sa-
chen gemäß den Bestimmungen über den Versicherungswert festgestellt. 
Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Be-
trag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegen-
über dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht 
würde. 

4 Gemeiner Wert 
Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, fer-
ner für typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte 
Fertigungsvorrichtungen, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der 
Entschädigung, der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, 
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen ge-
mäß Nr. 2 b) oder 2 c) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist. 

5 Unterversicherung 
a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmit-

telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung. 
Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem 
Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach fol-
gender Berechnungsformel gekürzt: 

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungs-
summe dividiert durch den Versicherungswert. 
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sa-
chen auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei Ermittlung des 
Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen höchstens diese Be-
träge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungs-
wert eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 ent-
sprechend gekürzt. 

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position geson-
dert festzustellen. 

c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im 
Anschluss von a) und b) anzuwenden.  

6 Versicherung auf Erstes Risiko 
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, 
wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt. 

7 Selbstbeteiligung 
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbetei-
ligung gekürzt. 

8 Entschädigungsgrenzen 
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens 
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen; 
c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im lau-

fenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahres-
höchstentschädigung. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
9 Umsatzsteuer 

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vor-
steuerabzugsberechtigt ist. 
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anläss-
lich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht ge-
zahlt hat. 

 
§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

 
1 Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers 
zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der 
Sache mindestens zu zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung 
wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versi-
cherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 
1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines 
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

3 Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine 
weitergehende Zinspflicht besteht: 
a) Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach 

Meldung des Schadens geleistet wird - seit Anzeige des Schadens zu 
verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist 
ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Si-
cherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz beträgt vier Prozent, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
4 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) (und Nr. 3 b) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann. 

5 Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers beste-

hen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versiche-

rungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versiche-
rungsfalles noch läuft; 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte. 

 
§ 10 Sachverständigenverfahren 
 

1 Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles ver-
langen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren 
festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versiche-
rungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2 Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Fest-
stellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

3 Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine 

Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter 
Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffor-
dern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. 
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer 
auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die 
Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht. 
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c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststel-
lungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter 
b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zustän-
dige Amtsgericht ernannt. 

4 Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädig-

ten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in 
Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen; 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

5 Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander 
ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser ent-
scheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die 
Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie of-
fenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche 
Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung 
nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

6 Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres 
Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur 
Hälfte. 

7 Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Ver-
sicherungsnehmers nicht berührt. 

 
§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 

 
1 Sicherheitsvorschriften 

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer: 
a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; 
b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) 

eine genügend häufige Kontrolle des Betriebes sicherzustellen; 
c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu 

erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers kürzere 
Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, 
dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den 
Originalen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen 
können; 

d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über 
sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu 
führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vor-
aussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen können. 
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Samm-
lungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt EUR 2.500,00 nicht 
übersteigt. 
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken. 

2 Kündigung bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift 
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Si-
cherheitsvorschrift gemäß Nr. 1, so kann der Versicherer innerhalb eines 
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen. 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass er die Sicherheitsvorschrift weder vorsätz-
lich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

3 Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Sicherheitsvorschrift nach Nr. 1 

vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Sicherheitsvorschrift ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Verletzung einer Sicherheitsvorschrift ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Sicherheitsvorschrift 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. 

 

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände 
 

Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich 
ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat. 
Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt z.B. dann vor, wenn 
von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, oder Um-, 
Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden, oder ein Gebäude oder der 
überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird. 

 
§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

 
1 Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Ver-
sicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüg-
lich in Textform anzuzeigen. 

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sa-
che zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt 
worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die 
Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. 
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben. 

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sa-
che zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller 
Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versi-
cherer zur Verfügung zu stellen. 
Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers aus-
zuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über. 

4 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei Teilentschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sa-
che zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt 
worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert 
betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versi-
cherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffent-
lich meistbietend verkaufen zu lassen. 
Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den An-
teil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung 
entspricht. 

5 Gleichstellung 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. 

6 Übertragung der Rechte 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur 
Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum 
und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen. 

7 Beschädigte Sachen 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versiche-
rungsnehmer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses Vertrages auch 
dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen nach Nr. 2 bis Nr. 4 bei 
ihm verbleiben. 

8 Besitzerlangung durch den Versicherer 
Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, 
so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend. 

 
§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen und deren Rechtsfolgen 

 
1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt 
zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des 
Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der 
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergeben-
den Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur 
Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, 
als Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten 
lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 

2 Kündigungsrechte 
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis 

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kün-
digungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Schrift-
form zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen 
der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, 
ausgeübt wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für 
die Zahlung der Prämie. 
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3 Anzeigepflichten 
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber un-

verzüglich in Textform anzuzeigen. 
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und 
der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden 
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn 
ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die 
Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen war und er nicht gekündigt hat. 

 
§ 15 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 
 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Ver-
sicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 
stellt. 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe der §§ 19 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten, 
kündigen oder eine Vertragsanpassung vornehmen. Der Versicherer kann nach 
§ 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so 
sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch 
die Kenntnis und Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
Das Recht des Versicherers den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten bleibt unberührt. 
 

§ 16 Beitrag, Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung 
 
1 Der Versicherungsnehmer hat den ersten Beitrag, wenn nichts anderes be-

stimmt ist, unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, frühes-
tens aber zum Tag des vereinbarten Versicherungsbeginns. Folgebeiträge 
sind zu den jeweils vereinbarten Terminen zu zahlen. 

2 Ist Ratenzahlung vereinbart, sind die Raten am Ersten des Monats fällig, in 
dem die jeweilige Zahlungsperiode beginnt. Die ausstehenden Raten gelten 
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die gestundeten 
Raten des laufenden Versicherungsjahres werden sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät 
oder soweit eine Entschädigung fällig wird. 

3 Wird der erste Beitrag nicht unverzüglich gezahlt, kann der Versicherer, 
a) solange die Zahlung noch nicht bewirkt ist, nach § 37 Abs. 1 VVG vom 

Vertrag zurücktreten, 
und/oder 

b) nach § 37 Abs. 2 VVG von der Verpflichtung zur Leistung für vor der 
Zahlung eingetretene Versicherungsfälle frei werden,  

es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten. 

4 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer durch 
Mahnung oder Kündigung nach § 38 VVG leistungsfrei werden. 

5 Ist Lastschriftverfahren vereinbart, ist die Zahlung rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zum vereinbarten Termin von dem angegebenen Konto abgebucht 
werden kann. Kann der Beitrag aus Gründen, die der Versicherungsnehmer 
zu vertreten hat, nicht vereinbarungsgemäß eingezogen werden oder wird 
der Einziehung durch den Kontoinhaber widersprochen, gerät der Versiche-
rungsnehmer in Verzug. Der Versicherer kann dann von weiteren Einzie-
hungsversuchen absehen und den Versicherungsnehmer in Textform zur 
Zahlung durch Überweisung auffordern. 

6 Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der vereinbarten Vertrags-
dauer oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es von 
Anfang an nichtig, hat der Versicherer Anspruch auf Beitrag oder Ge-
schäftsgebühr nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
der §§ 39 und 80 VVG. 

 
§ 17 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

 
1 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag des vereinbarten Versiche-

rungsbeginns, wenn der erste Beitrag unverzüglich gezahlt wird. Wird der 
erste Beitrag nicht unverzüglich gezahlt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst mit der Zahlung des Beitrags, soweit sich nicht aus § 16 Nr. 3 etwas 
anderes ergibt, nicht jedoch vor dem Tag des vereinbarten Versicherungs-
beginns. 

2 Der Versicherungsschutz endet spätestens mit Ablauf des Vertrages. 
 

§ 18 Vertragsdauer 
 
1 Der Versicherungsvertrag ist für die jeweils vereinbarte Dauer abgeschlos-

sen. 
2 Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich 

von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schrift-
lich gekündigt werden. 

3 Ein Versicherungsvertrag, der für eine Dauer von mehr als drei Jahren ab-
geschlossen worden ist, kann zum Ende des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt 
werden. 

 
§ 19 Obliegenheiten 

 
1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind: 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 

vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenhei-

ten 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, 

so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird 
mit Zugang wirksam. 

2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungs-

falls 
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-

dens zu sorgen; 
bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kennt-

nis erlangt hat, unverzüglich - ggf. auch mündlich oder telefonisch 
- anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - 
ggf. auch mündlich oder telefonisch -  einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
züglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schaden-
stelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freige-
geben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft - auf 
Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur Feststellung des Ver-
sicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versi-
cherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonsti-
ge aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfah-
ren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbeson-
dere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige 
Urkunden unverzüglich sperren zu lassen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem 
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) eben-
falls zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen möglich ist. 

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, ist 
der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 

 
§ 20 Gefahrerhöhung 

 
Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder de-
ren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne sei-
nen Willen eintritt. Im übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann der 
Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertragsänderung vornehmen 
oder auch leistungsfrei sein. 
 

§ 21 Überversicherung 
 
1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses 

erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsneh-
mer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und der Prämie verlangen. 

2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 
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§ 22 Mehrere Versicherer 
 
1 Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüg-
lich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Ver-
sicherungssumme anzugeben. 

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1), ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirk-
sam. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles, noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-

chert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versi-
cherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehr-
fachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass 
jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen 
nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer 
bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Ver-
sicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien er-
rechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wä-
re. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der An-
spruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhebung oder Herabsetzung der 
Versicherungssumme des später geschlossenen Vertrages beseitigt werden. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

 
§ 23 Versicherung für fremde Rechnung 

 
1 Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Na-
men für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung 
der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und 
nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den 
Versicherungsschein besitzt. 

2 Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versiche-
rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustim-
mung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung 
nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3 Kenntnis und Verhalten 
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. 
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das 
Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur dann zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im übri-
gen gilt § 47 VVG. 

 
§ 24 Kosten für die Abwendung, Minderung und Ermittlung des Schadens 
 

1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-

nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch 
den Aufwendungsersatz nach a) entsprechend kürzen. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betra-
gen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Posi-
tion; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind. 

 
d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder 

anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung ver-
pflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht 
werden. 

2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Er-

mittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, so-
fern diese den Umständen nach geboten waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand 
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung ver-
traglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch 
den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

 
§ 25 Übergang von Ersatzansprüchen 

 
1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten 
zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer 
den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des 
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht gel-
tend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht. 

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- 
und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs 
auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so kann der Versi-
cherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei sein. 

 
§ 26 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

 
1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien 
den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu 
erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ih-
rem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann je-
doch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

3 Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
§ 27 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

 
1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, 
so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil we-
gen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so 
gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 

2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund 
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu 
täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Straf-
urteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversu-
ches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 
§ 28 Anzeigen; Willenserklärungen 

 
1 Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Ver-
trag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer be-
stimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 
betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in 
Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zustän-
dig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über 
den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder seines 
Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung. 
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§ 29 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
 
1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsneh-
mer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages, 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendi-

gung, 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und 

während des Versicherungsverhältnisses. 
2 Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausge-
fertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungs-
nehmer zu übermitteln. 

 
§ 30 Repräsentanten 

 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Rep-
räsentanten zurechnen lassen. 
 

§ 31 Verjährung 
 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und 
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit er-
langen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet 
worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und 
Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt. 
 

§ 32 Gerichtsstand 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichts-
stände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG. 
 

§ 33 Anzuwendendes Recht 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 

 
1 Versicherte Gefahren und Schäden - Sturm und Hagel 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört 
oder beschädigt werden oder abhanden kommen 
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versi-

cherte Sachen oder auf Gebäude in denen sich versicherte Sachen be-
finden; 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere 
Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in denen sich 
versicherte Sachen befinden, wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen; 
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäu-

de, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind; 

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere 
Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude o-
der Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich ver-
bunden sind. 

2 Sturm 
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 
nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/Stunde). 
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstär-
ke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks 

Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso wi-
derstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Ge-
bäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befun-
den haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, 
nur durch Sturm entstanden sein kann. 

3 Hagel 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 

4 Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 

durch 
aa) Sturmflut; 
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht 

ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere 
Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder 
Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen; 

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luftfahr-
zeugen, ihrer Teile oder Ladung; 

dd) Lawinen; 
ee) Erdbeben. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und 

an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sa-
chen; 

bb) im Freien befindlichen beweglichen Sachen; 
cc) Sachen, die an der Außenseite des Gebäudes angebracht sind (z. B. 

Schilder, Leuchtröhrenanlagen, Markisen, Blendläden, Antennen-
anlagen), elektrische Freileitungen, einschließlich Ständer und Mas-
ten sowie Einfriedungen; 

dd) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind 
oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist 
(Montageobjekte). 

 
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Terror, Innere Unruhen und Kernenergie 
 

1 Ausschluss Krieg 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Re-
volution, Rebellion oder Aufstand. 

2 Ausschluss Terror 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden, die infolge von Terrorakten sowie deren Abwehr verur-
sacht werden. 
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen 
zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnli-
cher Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung o-
der Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung 
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 

3 Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 

4 Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen. 

 
§ 3 Versicherte Sachen 
 

1 Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten 
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile; 
b) beweglichen Sachen. 
Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür richtet 
sich ausschließlich nach den Vereinbarungen über Daten und Programme. 

2 Gebäude 
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, so-
weit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

3 Bewegliche Sachen 
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer  
a) Eigentümer ist; 
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, 

die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt 
war; 

c) sie sicherungshalber übereignet hat. 
Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die 
der Versicherungsnehmer als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder ü-
bernommen hat und für die er das Risiko trägt. 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Vorstand: Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft 
Dr. Johannes Hajek Helmut Posch, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel  Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501 
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4 Fremdes Eigentum 
Über Nr. 3 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es 
seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem Versiche-
rungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf 
in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer 
nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die 
fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu wer-
den brauchen. 

5 Versicherte Interessen 
Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für Rechnung des 
Eigentümers und des Versicherungsnehmers. 
In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur 
das Interesse des Eigentümers maßgebend. 

6 Nicht versicherte Sachen 
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist: 
a) Bargeld und Wertsachen, Urkunden z. B. Sparbücher und sonstige 

Wertpapiere, Briefmarken, Münzen und Medaillen, unbearbeitete Edel-
metalle sowie Sachen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die dem 
Raumschmuck dienen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geld-
karten geladene Beträge; 

b) Geschäftsunterlagen; 
c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen; 
d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zug-

maschinen; 
e) Hausrat aller Art; 
f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer; 
g) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typen-

gebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Ferti-
gungsvorrichtungen. 

 
§ 4 Daten und Programme 

 
1 Schaden am Datenträger 

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 und 4 wird nur 
geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit 
der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach versicherten 
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Infor-
mationen), auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, verur-
sacht wurde. 

2 Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten Sache 
notwendig sind 
Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache 
notwendigen Daten und Programme im Rahmen der Position, der die Sa-
che zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und Programme er-
forderlich sind. 
Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Pro-
gramme sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit 
gleichzusetzende Daten. 

3 Daten und Programme als Handelsware 
Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf be-
stimmten Datenträger gespeicherten Daten und Programme im Rahmen 
der Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist. 

4 Sonstige Daten und Programme 
Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der Po-
sition Geschäftsunterlagen. 
Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Standard-
programme, individuelle Programme und individuelle Daten, die weder für 
die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch auf einem 
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind. 

5 Ausschlüsse 
a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der Ver-

sicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht 
lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit be-
finden. 

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine 
Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten 
Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder ver-
gleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsse-
lungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzer-
werb). 

 
§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, 

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
 
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer 
Unterversicherung (auf Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles not-
wendigen Aufwendungen für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlösch-
kosten, Bewegungs- und Schutzkosten sowie Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen. 
1 Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen, für das Aufräu-
men der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Tei-
le, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Abla-
gerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten. 

2 Bewegungs- und Schutzkosten 
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entste-
hen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von 
versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen. 

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- 
oder Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederauf-
bau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen. 

3 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, 
die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die 
Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen anfallen. 

 
§ 6 Versicherungsort 
 

1 Örtlicher Geltungsbereich 
a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetrete-
nen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Ver-
sicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang 
mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhanden 
kommen. 

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäu-
de oder Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort bezeichne-
ten Grundstücke. 

2 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 
Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert sind, 
besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungs-
schutz. 

3 Bargeld und Wertsachen 
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungs-
schutz nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Art. 
Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder 
sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbar-
ten Entschädigungsgrenze versichert. 

 
§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme 

 
1 Versicherungswert von Gebäuden 

a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist 
aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert ein-

schließlich Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- 
und Planungskosten. 

bb) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt 
oder falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist; 
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch ei-
nen Abzug entsprechend seinen insbesondere durch den Abnut-
zungsgrad bestimmten Zustand. 

cc) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder 
sonst dauernd entwertet oder falls Versicherung nur zum gemei-
nen Wert vereinbart ist; eine dauernde Entwertung liegt insbeson-
dere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck allgemein oder im 
Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare 
Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial. 

b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäu-
de sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der 
Zeitwert gemäß Nr. 1 a) bb) oder unter den dort genannten Vorausset-
zungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc). 

2 Versicherungswert von beweglichen Sachen 
a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen  Be-

triebseinrichtung ist 
aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um 

Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere 
Betrag; 

bb) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt 
oder falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist; 
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen 
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den 
Abnutzungsgrad bestimmten Zustand. 

cc) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder 
im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare 
Verkaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial. 

b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden 
ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu 
herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, 
bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren 
Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse. 

c) Der Versicherungswert von Mustern, Anschauungsmodellen, Prototypen 
und Ausstellungsstücken, ferner für typengebundene, für die laufende 
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne Kauf-
option geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufop-
tion bei Schadenantritt abgelaufen war, sowie für alle sonstigen in a) 
und b) nicht genannten beweglichen Sachen ist entweder der Zeitwert 
gemäß a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der ge-
meine Wert gemäß a) cc). 

3 Umsatzsteuer 
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist 
die Umsatzsteuer einzubeziehen. 
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4 Versicherungssumme 
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versiche-

rungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungs-
wert gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen soll. 

b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der 
Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache 
für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versi-
cherungswert anpassen. 

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungs-
summe nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Un-
terversicherung (siehe § 8 Nr. 5) zur Anwendung kommen. 

 
§ 8 Umfang der Entschädigung 

 
1 Entschädigungsberechnung 

Der Versicherer ersetzt 
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekom-

menen Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles; 

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des 
Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den Versiche-
rungsfall entstandenen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden 
Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden ge-
kürzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache ge-
genüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhöht wird. 

 Restwerte werden angerechnet. 
 Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts 

anderes vereinbart ist, sowohl für die Restwerteanrechnung als auch für 
den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt. 

 Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies beson-
ders vereinbart ist; dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Auf-
wendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens sowie für 
die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung des 
Schadens. 

 Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies 
besonders vereinbart ist. 

2 Neuwertschaden 
Ist die Entschädigung um Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungs-
nehmer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden über-
steigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb 
von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass 
er die Entschädigung verwenden wird, um 
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle 

wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle 
rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt 
es, wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland wiederhergestellt wird; 

b) Bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen 
sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzube-
schaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wieder-
beschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können Ma-
schinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck 
derselbe ist. 

c) Bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen. 
3 Zeitwertschaden 

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sa-
chen gemäß den Bestimmungen über den Versicherungswert festgestellt. 
Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Be-
trag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegen-
über dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht 
würde. 

4 Gemeiner Wert 
Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, fer-
ner für typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte 
Fertigungsvorrichtungen, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der 
Entschädigung, der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, 
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß 
Nr. 2 b) oder 2 c) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist. 

5 Unterversicherung 
a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmit-

telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung. 
Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem 
Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach fol-
gender Berechnungsformel gekürzt: 
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungs-
summe dividiert durch den Versicherungswert. 
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sa-
chen auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei Ermittlung des 
Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen höchstens diese Be-
träge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungs-
wert eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 ent-
sprechend gekürzt. 

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position geson-
dert festzustellen. 

c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im 
Anschluss von a) und b) anzuwenden. 

6 Versicherung auf Erstes Risiko 
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, 
wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt. 

7 Selbstbeteiligung 
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbetei-
ligung gekürzt. 

8 Entschädigungsgrenzen 
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens 
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenze; 
c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im lau-

fenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahres-
höchstentschädigung. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
9 Umsatzsteuer 

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vor-
steuerabzugsberechtigt ist. 
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anläss-
lich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht ge-
zahlt hat. 

 
§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

 
1 Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers 
zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der 
Sache mindestens zu zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung 
wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versi-
cherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 
1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines 
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

3 Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine 
weitergehende Zinspflicht besteht: 
a) Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach 

Meldung des Schadens geleistet wird - seit Anzeige des Schadens zu 
verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist 
ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Si-
cherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz beträgt vier Prozent, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
4 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) (und Nr. 3 b) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann. 

5 Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers beste-

hen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versiche-

rungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versiche-
rungsfalles noch läuft; 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte. 

 
§ 10 Sachverständigenverfahren 

 
1 Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles ver-
langen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren 
festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versiche-
rungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2 Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Fest-
stellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

3 Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine 

Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter 
Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffor-
dern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite 
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinzuweisen. 
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b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die 
Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststel-
lungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter 
b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zustän-
dige Amtsgericht ernannt. 

4 Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädig-

ten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in 
Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen; 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

5 Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander 
ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser ent-
scheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die 
Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie of-
fenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche 
Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung 
nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

6 Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres 
Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur 
Hälfte. 

7 Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Ver-
sicherungsnehmers nicht berührt. 

 
§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 

 
1 Sicherheitsvorschriften 

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer: 
a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; 
b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) 

eine genügend häufige Kontrolle des Betriebes sicherzustellen; 
c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu 

erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers kürzere 
Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, 
dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den 
Originalen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen 
können; 

d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über 
sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu 
führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vor-
aussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen können. 
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Samm-
lungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt EUR 2.500,00 nicht 
übersteigt. 
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken; 

e) die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich die versicherten 
Sachen befinden, insbesondere wasser-führende Anlagen und Einrich-
tungen, Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte Sachen stets 
im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel, Störungen oder 
Schäden unverzüglich nach den anerkannten Regeln der Technik besei-
tigen zu lassen. 

2 Kündigung bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift 
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Si-
cherheitsvorschrift gemäß Nr. 1, so kann der Versicherer innerhalb eines 
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen. 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass er die Sicherheitsvorschrift weder vorsätzlich 
noch grobfahrlässig verletzt hat. 

3 Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Sicherheitsvorschrift nach Nr. 1 

vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Sicherheitsvorschrift ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Verletzung einer Sicherheitsvorschrift ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Sicherheitsvorschrift 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. 

 
§ 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände 

 
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich 
ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat. 
Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt z. B. dann vor, wenn 
von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, oder Um-, 
Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden, oder ein Gebäude oder der 
überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird. 
 

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
 
1 Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Ver-
sicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüg-
lich in Textform anzuzeigen. 

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sa-
che zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt 
worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die 
Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. 
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben. 

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sa-
che zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller 
Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versi-
cherer zur Verfügung zu stellen. 
Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers aus-
zuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über. 

4 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei Teilentschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sa-
che zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt 
worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert 
betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versi-
cherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffent-
lich meistbietend verkaufen zu lassen. 
Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den An-
teil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung 
entspricht. 

5 Gleichstellung 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. 

6 Übertragung der Rechte 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur 
Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum 
und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen. 

7 Beschädigte Sachen 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versiche-
rungsnehmer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses Vertrages auch 
dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen nach Nr. 2 bis Nr. 4 bei 
ihm verbleiben. 

8 Besitzerlangung durch den Versicherer 
Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, 
so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend. 

 
§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen und deren Rechtsfolgen 

 
1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt 
zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des 
Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der 
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergeben-
den Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur 
Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, 
als Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten 
lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 

2 Kündigungsrechte 
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis 

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kün-
digungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Schrift-
form zu kündigen. 
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Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen 
der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, 
ausgeübt wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für 
die Zahlung der Prämie. 

3 Anzeigepflichten 
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber un-

verzüglich in Textform anzuzeigen. 
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und 
der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden 
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn 
ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die 
Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen war und er nicht gekündigt hat. 

 
§ 15 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 

 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Ver-
sicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 
stellt.  
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe der §§ 19 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten, 
kündigen oder eine Vertragsanpassung vornehmen. Der Versicherer kann nach 
§ 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so 
sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch 
die Kenntnis und Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
Das Recht des Versicherers den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten bleibt unberührt. 
 

§ 16 Beitrag, Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung 
 
1 Der Versicherungsnehmer hat den ersten Beitrag, wenn nichts anderes be-

stimmt ist, unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, frühes-
tens aber zum Tag des vereinbarten Versicherungsbeginns. Folgebeiträge 
sind zu den jeweils vereinbarten Terminen zu zahlen. 

2 Ist Ratenzahlung vereinbart, sind die Raten am Ersten des Monats fällig, in 
dem die jeweilige Zahlungsperiode beginnt. Die ausstehenden Raten gelten 
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die gestundeten 
Raten des laufenden Versicherungsjahres werden sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät 
oder soweit eine Entschädigung fällig wird. 

3 Wird der erste Beitrag nicht unverzüglich gezahlt, kann der Versicherer, 
a) solange die Zahlung noch nicht bewirkt ist, nach § 37 Abs. 1 VVG vom 

Vertrag zurücktreten, 
und/oder 
b) nach § 37 Abs. 2 VVG von der Verpflichtung zur Leistung für vor der 

Zahlung eingetretene Versicherungsfälle frei werden,  
es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten. 

4 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer durch 
Mahnung oder Kündigung nach § 38 VVG leistungsfrei werden. 

5 Ist Lastschriftverfahren vereinbart, ist die Zahlung rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zum vereinbarten Termin von dem angegebenen Konto abgebucht 
werden kann. Kann der Beitrag aus Gründen, die der Versicherungsnehmer 
zu vertreten hat, nicht vereinbarungsgemäß eingezogen werden oder wird 
der Einziehung durch den Kontoinhaber widersprochen, gerät der Versiche-
rungsnehmer in Verzug. Der Versicherer kann dann von weiteren Einzie-
hungsversuchen absehen und den Versicherungsnehmer in Textform zur 
Zahlung durch Überweisung auffordern. 

6 Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der vereinbarten Vertrags-
dauer oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es von 
Anfang an nichtig, hat der Versicherer Anspruch auf Beitrag oder Ge-
schäftsgebühr nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
der §§ 39 und 80 VVG. 

 
§ 17 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

 
1 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag des vereinbarten Versiche-

rungsbeginns, wenn der erste Beitrag unverzüglich gezahlt wird. Wird der 
erste Beitrag nicht unverzüglich gezahlt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst mit der Zahlung des Beitrags, soweit sich nicht aus § 16 Nr. 3 etwas 
anderes ergibt, nicht jedoch vor dem Tag des vereinbarten Versicherungs-
beginns. 

2 Der Versicherungsschutz endet spätestens mit Ablauf des Vertrages. 
 

§ 18 Vertragsdauer 
 
1 Der Versicherungsvertrag ist für die jeweils vereinbarte Dauer abgeschlos-

sen. 

2 Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich 
von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schrift-
lich gekündigt werden. 

3 Ein Versicherungsvertrag, der für eine Dauer von mehr als drei Jahren ab-
geschlossen worden ist, kann zum Ende des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt 
werden. 

 
§ 19 Obliegenheiten 

 
1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind: 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 

vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenhei-

ten 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, 

so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird 
mit Zugang wirksam. 

2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungs-

falls 
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-

dens zu sorgen; 
bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kennt-

nis erlangt hat, unverzüglich - ggf. auch mündlich oder telefonisch 
- anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - 
ggf. auch mündlich oder telefonisch -  einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
züglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schaden-
stelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freige-
geben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft - auf 
Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur Feststellung des Ver-
sicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versi-
cherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonsti-
ge aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfah-
ren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbeson-
dere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige 
Urkunden unverzüglich sperren zu lassen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem 
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) eben-
falls zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen möglich ist. 

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, ist 
der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 

 
§ 20 Gefahrerhöhung 

 
Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder de-
ren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne sei-
nen Willen eintritt. Im übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann der 
Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertragsänderung vornehmen 
oder auch leistungsfrei sein. 
 

§ 21 Überversicherung 
 
1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses 

erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsneh-
mer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und der Prämie verlangen. 
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2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

 
§ 22 Mehrere Versicherer 

 
1 Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüg-
lich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Ver-
sicherungssumme anzugeben. 

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1), ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirk-
sam. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles, noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-

chert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versi-
cherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehr-
fachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass 
jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen 
nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer 
bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Ver-
sicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien er-
rechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wä-
re. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der An-
spruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhebung oder Herabsetzung der 
Versicherungssumme des später geschlossenen Vertrages beseitigt werden. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

 
§ 23 Versicherung für fremde Rechnung 

 
1 Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Na-
men für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung 
der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und 
nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den 
Versicherungsschein besitzt. 

2 Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versiche-
rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustim-
mung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung 
nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3 Kenntnis und Verhalten 
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. 
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das 
Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur dann zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im übri-
gen gilt § 47 VVG. 

 
§ 24 Kosten für die Abwendung, Minderung und Ermittlung des Schadens 

 
1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch 
den Aufwendungsersatz nach a) entsprechend kürzen. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betra-
gen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Posi-
tion; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind. 

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder 
anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung ver-
pflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht 
werden. 

2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Er-

mittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, so-
fern diese den Umständen nach geboten waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand 
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung ver-
traglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch 
den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

 
§ 25 Übergang von Ersatzansprüchen 

 
1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten 
zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer 
den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des 
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht gel-
tend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht. 

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- 
und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs 
auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so kann der Versi-
cherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei sein. 

 
§ 26 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

 
1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien 
den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu 
erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ih-
rem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann je-
doch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

3 Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
§ 27 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

 
1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, 
so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil we-
gen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so 
gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 

2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund 
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu 
täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Straf-
urteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversu-
ches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 
§ 28 Anzeigen; Willenserklärungen 

 
1 Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Ver-
trag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer be-
stimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 
betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in 
Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zustän-
dig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über 
den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
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2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder seines 
Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung. 

 
§ 29 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

 
1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsneh-
mer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages, 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendi-

gung, 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und 

während des Versicherungsverhältnisses. 
2 Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausge-
fertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungs-
nehmer zu übermitteln. 

 
§ 30 Repräsentanten 

 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Rep-
räsentanten zurechnen lassen. 
 

§ 31 Verjährung 
 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und 
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit er-
langen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet 
worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und 
Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt. 
 

§ 32 Gerichtsstand 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichts-
stände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG. 
 

§ 33 Anzuwendendes Recht 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 

– 7 – 



  Mannheimer Versicherung AG 

Allgemeine Bedingungen 2008 für die  
Leitungswasserversicherung 
 
Mannheimer AWB ´08 (Stand: 01.01.2008) 
SF_713_0108 

 
 

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Terror,  Innere Unruhen, Kernenergie 
§ 3 Versicherte Sachen 
§ 4 Daten und Programme 
§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs- und 

Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
§ 6 Versicherungsort 
§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme 
§ 8 Umfang der Entschädigung 
§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
§ 10 Sachverständigenverfahren 
§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 
§ 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände 
§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen und deren Rechtsfolgen 
§ 15 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 
§ 16 Beitrag, Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung 
§ 17 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
§ 18 Vertragsdauer 
§ 19 Obliegenheiten 
§ 20 Gefahrerhöhung 
§ 21 Überversicherung 
§ 22 Mehrere Versicherer 
§ 23 Versicherung für fremde Rechnung 
§ 24 Kosten für die Abwendung, Minderung und Ermittlung des Schadens 
§ 25 Übergang von Ersatzansprüchen 
§ 26 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
§ 27 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
§ 28 Anzeigen; Willenserklärungen 
§ 29 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
§ 30 Repräsentanten 
§ 31 Verjährung 
§ 32 Gerichtsstand 
§ 33 Anzuwendendes Recht 
 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
 

1 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden - Leitungswasser 
Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintre-
tende 
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den damit ver-
bundenen Schläuchen; 

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen; 
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder 
vergleichbaren Anlagen sind. 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen: 
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. 

Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wasser-
messer) sowie deren Anschlussschläuche, 

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warm-
wasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der 
Bodenplatte. 
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb 
des Gebäudes. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen un-
terhalb der Bodenplatte nicht versichert. 

2 Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintre-
tende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren 
der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, 
Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen so-
weit 
a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen 

und 
b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und 
c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

3 Nässeschäden 
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschä-
digt werden oder abhanden kommen. 

b) Das Leitungswasser muss unmittelbar ausgetreten sein aus 
aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit 

verbundenen Schläuchen, 
bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen 

Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, 
cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, 
dd) Klima- Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, 
ee) Wasserlösch- und Berieselungsanlagen, 
ff) Wasserbetten und Aquarien. 

c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solar-
heizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich. 

4 Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 

durch 
aa) Regenwasser aus Fallrohren; 
bb) Plansch- oder Reinigungswasser; 
cc) Schwamm; 
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwem-

mung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursa-
chen hervorgerufenen Rückstau; 

ee) Erdbeben; 
ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach 

Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat; 
gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahr-

zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 
hh) Flüssigkeiten aus stationär installierten Wasserlöschanlagen. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und 

an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sa-
chen; 

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind 
oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist 
(Montageobjekte); 

cc) stationär installierten Wasserlöschanlagen. 
 
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Terror, Innere Unruhen und Kernenergie 
 

1 Ausschluss Krieg 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Re-
volution, Rebellion oder Aufstand. 

2 Ausschluss Terror 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden, die infolge von Terrorakten sowie deren Abwehr verur-
sacht werden. 

 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen 
zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnli-
cher Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung o-
der Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung 
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 

3 Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 

4 Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen. 

 
§ 3 Versicherte Sachen 
 

1 Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten  
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile; 
b) beweglichen Sachen. 

 Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür richtet 
sich ausschließlich nach den Vereinbarungen über Daten und Programme. 

2 Gebäude 
 Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, so-

weit nicht etwas anderes vereinbart ist. 
3 Bewegliche Sachen 

Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
a) Eigentümer ist; 
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, 

die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt 
war; 

c) sie sicherungshalber übereignet hat. 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Vorstand: Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft 
Dr. Johannes Hajek Helmut Posch, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel  Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501 
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 Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die 
der Versicherungsnehmer als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder ü-
bernommen hat und für die er das Risiko trägt. 

4 Fremdes Eigentum 
Über Nr. 3 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es 
seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem Versiche-
rungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf 
in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer 
nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die 
fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu wer-
den brauchen. 

5 Versicherte Interessen 
Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für Rechnung des 
Eigentümers und des Versicherungsnehmers. 
In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur 
das Interesse des Eigentümers maßgebend. 

6 Nicht versicherte Sachen 
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist: 
a) Bargeld und Wertsachen, Urkunden z.B. Sparbücher und sonstige Wert-

papiere, Briefmarken, Münzen und Medaillen, unbearbeitete Edelmetal-
le sowie Sachen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die dem 
Raumschmuck dienen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf 
Geldkarten geladene Beträge; 

b) Geschäftsunterlagen; 
c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen; 
d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zug-

maschinen; 
e) Hausrat aller Art; 
f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer; 
g) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typen-

gebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Ferti-
gungsvorrichtungen. 

 
§ 4 Daten und Programme 
 

1 Schaden am Datenträger 
Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3 und 4 wird nur 
geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit 
der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach versicherten 
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Infor-
mationen), auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, verur-
sacht wurde. 

2 Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten Sache 
notwendig sind 
Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache 
notwendigen Daten und Programme im Rahmen der Position, der die Sa-
che zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und Programme er-
forderlich sind. 
Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Pro-
gramme sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit 
gleichzusetzende Daten. 

3 Daten und Programme als Handelsware 
Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf be-
stimmten Datenträger gespeicherten Daten und Programme im Rahmen 
der Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist. 

4 Sonstige Daten und Programme 
Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der Po-
sition Geschäftsunterlagen. 
Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Standard-
programme, individuelle Programme und individuelle Daten, die weder für 
die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch auf einem 
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind. 

5 Ausschlüsse 
a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der Ver-

sicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht 
lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit be-
finden. 

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine 
Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten 
Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder ver-
gleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsse-
lungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzer-
werb). 

 
§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs- und 

Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung einer 
Unterversicherung (auf Erstes Risiko) die infolge eines Versicherungsfalles not-
wendigen Aufwendungen für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Feuerlösch-
kosten, Bewegungs- und Schutzkosten sowie Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen. 
1 Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen, für das Aufräu-
men der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Tei-
le, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Abla-
gerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten. 

2 Feuerlöschkosten 
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur 
Brandbekämpfung für geboten halten durfte, einschließlich der Kosten für 
Leistungen der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht nach den Bestim-
mungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens zu ersetzen sind. 
Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich 
bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn 
der Versicherer vorher zugestimmt hatte. 

3 Bewegungs- und Schutzkosten 
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entste-
hen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von 
versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen. 
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- 
oder Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederauf-
bau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen. 

4 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, 
die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die 
Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen anfallen. 

 
§ 6 Versicherungsort 
 

1 Örtlicher Geltungsbereich 
a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetrete-
nen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Ver-
sicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang 
mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhanden 
kommen. 

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäu-
de oder Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort bezeichne-
ten Grundstücke. 

2 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 
Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert sind, 
besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungs-
schutz. 

3 Bargeld und Wertsachen 
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungs-
schutz nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Art. 
Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder 
sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbar-
ten Entschädigungsgrenze versichert. 

 
§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme 
 

1 Versicherungswert von Gebäuden 
a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist 

aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert ein-
schließlich Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- 
und Planungskosten. 

bb) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt 
oder falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist; 
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch ei-
nen Abzug entsprechend seinen insbesondere durch den Abnut-
zungsgrad bestimmten Zustand. 

cc) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder 
sonst dauernd entwertet oder falls Versicherung nur zum gemei-
nen Wert vereinbart ist; eine dauernde Entwertung liegt insbeson-
dere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck allgemein oder im 
Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare 
Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial. 

b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht Gebäu-
de sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der 
Zeitwert gemäß Nr. 1 a) bb) oder unter den dort genannten Vorausset-
zungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) cc). 

2 Versicherungswert von beweglichen Sachen 
a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Be-

triebseinrichtung ist 
aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um 

Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere 
Betrag; 

bb) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt 
oder falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist; 
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen 
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den 
Abnutzungsgrad bestimmten Zustand. 

cc) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder 
im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare 
Verkaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial. 
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b) Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden 
ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu 
herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, 
bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren 
Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse. 

c) Der Versicherungswert von Mustern, Anschauungsmodellen, Prototypen 
und Ausstellungsstücken, ferner für typengebundene, für die laufende 
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, ohne Kauf-
option geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufop-
tion bei Schadenantritt abgelaufen war, sowie für alle sonstigen in a) 
und b) nicht genannten beweglichen Sachen ist entweder der Zeitwert 
gemäß a) bb) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der ge-
meine Wert gemäß a) cc). 

3 Umsatzsteuer 
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist 
die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

4 Versicherungssumme 
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versiche-

rungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungs-
wert gemäß Nr. 1 und 2 entsprechen soll. 

b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der 
Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache 
für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versi-
cherungswert anpassen. 

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungs-
summe nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Un-
terversicherung (siehe § 8 Nr. 5) zur Anwendung kommen. 

 
§ 8 Umfang der Entschädigung 
 

1 Entschädigungsberechnung 
Der Versicherer ersetzt 
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekom-

menen Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles; 

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des 
Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den Versiche-
rungsfall entstandenen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden 
Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden ge-
kürzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache ge-
genüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhöht wird. 
Restwerte werden angerechnet. 
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben, sofern nichts 
anderes vereinbart ist, sowohl für die Restwerteanrechnung als auch für 
den erhöhten Schadenaufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt. 
Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies beson-
ders vereinbart ist; dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Auf-
wendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens sowie für 
die Bestimmungen über die Kosten der Ermittlung und Feststellung des 
Schadens. 
Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies 
besonders vereinbart ist. 

2 Neuwertschaden 
Ist die Entschädigung um Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungs-
nehmer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden über-
steigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb 
von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass 
er die Entschädigung verwenden wird, um 
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle 

wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle 
rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt 
es, wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland wiederhergestellt wird; 

b) Bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen 
sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzube-
schaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wieder-
beschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können Ma-
schinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck 
derselbe ist. 

c) Bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen. 
3 Zeitwertschaden 

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sa-
chen gemäß den Bestimmungen über den Versicherungswert festgestellt. 
Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Be-
trag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegen-
über dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht 
würde. 

4 Gemeiner Wert 
Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, fer-
ner für typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte 
Fertigungsvorrichtungen, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der 
Entschädigung, der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, 
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß 
Nr. 2 b) oder 2 c) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist. 

5 Unterversicherung 
a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmit-

telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung. 
Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem 
Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach fol-
gender Berechnungsformel gekürzt: 
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungs-
summe dividiert durch den Versicherungswert. 
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sa-
chen auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei Ermittlung des 
Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen höchstens diese Be-
träge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungs-
wert eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 ent-
sprechend gekürzt. 

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position geson-
dert festzustellen. 

c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im 
Anschluss von a) und b) anzuwenden. 

6 Versicherung auf Erstes Risiko 
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, 
wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt. 

7 Selbstbeteiligung 
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbetei-
ligung gekürzt. 

8 Entschädigungsgrenzen 
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens 
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen; 
c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im lau-

fenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahres-
höchstentschädigung. 
Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

9 Umsatzsteuer 
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vor-
steuerabzugsberechtigt ist. 
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anläss-
lich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht ge-
zahlt hat. 

 
§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 

1 Fälligkeit der Entschädigung 
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers 

zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der 
Sache mindestens zu zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung 
wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versi-
cherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 
1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines 
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

3 Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine 
weitergehende Zinspflicht besteht: 
a) Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach 

Meldung des Schadens geleistet wird - seit Anzeige des Schadens zu 
verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist 
ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Si-
cherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz beträgt vier Prozent, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
4 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) (und Nr. 3 b) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann. 

5 Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers beste-

hen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versiche-

rungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versiche-
rungsfalles noch läuft; 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte. 
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§ 10 Sachverständigenverfahren 
 

1 Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles ver-
langen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren 
festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versiche-
rungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2 Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Fest-
stellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

3 Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine 

Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter 
Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffor-
dern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite 
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die 
Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststel-
lungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter 
b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zustän-
dige Amtsgericht ernannt. 

4 Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädig-

ten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in 
Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen; 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

5 Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander 
ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser ent-
scheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die 
Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie of-
fenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche 
Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung 
nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

6 Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres 
Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur 
Hälfte. 

7 Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Ver-
sicherungsnehmers nicht berührt. 

 
§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 
 

1 Sicherheitsvorschriften 
Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer: 
a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; 
b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien) 

eine genügend häufige Kontrolle des Betriebes sicherzustellen; 
c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu 

erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers kürzere 
Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, 
dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den 
Originalen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen 
können; 

d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über 
sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu 
führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vor-
aussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen können. 
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Samm-
lungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt EUR 2.500,00 nicht 
übersteigt. 
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken. 

2 Kündigung bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift 
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Si-
cherheitsvorschrift gemäß Nr. 1, so kann der Versicherer innerhalb eines 
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen. 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass er die Sicherheitsvorschrift weder vorsätzlich 
noch grobfahrlässig verletzt hat. 

3 Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Sicherheitsvorschrift 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Sicherheitsvorschrift nach Nr. 1 

vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Sicherheitsvorschrift ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Verletzung einer Sicherheitsvorschrift ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Sicherheitsvorschrift 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. 

 
§ 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände 
 

Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich 
ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat. 
Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt z. B. dann vor, wenn 
von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, oder Um-, 
Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden, oder ein Gebäude oder der 
überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird. 

 
§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
 

1 Anzeigepflicht 
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Ver-
sicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüg-
lich in Textform anzuzeigen. 

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sa-
che zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt 
worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die 
Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. 
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben. 

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sa-
che zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller 
Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versi-
cherer zur Verfügung zu stellen. 
Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers aus-
zuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über. 

4 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei Teilentschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sa-
che zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt 
worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert 
betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versi-
cherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffent-
lich meistbietend verkaufen zu lassen. 
Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den An-
teil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung 
entspricht. 

5 Gleichstellung 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. 

6 Übertragung der Rechte 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur 
Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum 
und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen. 

7 Beschädigte Sachen 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versiche-
rungsnehmer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses Vertrages auch 
dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen nach Nr. 2 bis Nr. 4 bei 
ihm verbleiben. 

8 Besitzerlangung durch den Versicherer 
Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, 
so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend. 
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§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen und deren Rechtsfolgen 
 

1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt 

zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des 
Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der 
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergeben-
den Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur 
Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, 
als Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten 
lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 

2 Kündigungsrechte 
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis 

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kün-
digungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Schrift-
form zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen 
der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, 
ausgeübt wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für 
die Zahlung der Prämie. 

3 Anzeigepflichten 
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber un-

verzüglich in Textform anzuzeigen. 
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und 
der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden 
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn 
ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die 
Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen war und er nicht gekündigt hat. 

 
§ 15 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 

 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Ver-
sicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 
stellt. 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe der §§ 19 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten, 
kündigen oder eine Vertragsanpassung vornehmen. Der Versicherer kann nach 
§ 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so 
sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch 
die Kenntnis und Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
Das Recht des Versicherers den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten bleibt unberührt. 
 

§ 16 Beitrag, Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung 
 
1 Der Versicherungsnehmer hat den ersten Beitrag, wenn nichts anderes be-

stimmt ist, unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, frühes-
tens aber zum Tag des vereinbarten Versicherungsbeginns. Folgebeiträge 
sind zu den jeweils vereinbarten Terminen zu zahlen. 

2 Ist Ratenzahlung vereinbart, sind die Raten am Ersten des Monats fällig, in 
dem die jeweilige Zahlungsperiode beginnt. Die ausstehenden Raten gelten 
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die gestundeten 
Raten des laufenden Versicherungsjahres werden sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät 
oder soweit eine Entschädigung fällig wird. 

3 Wird der erste Beitrag nicht unverzüglich gezahlt, kann der Versicherer, 
a) solange die Zahlung noch nicht bewirkt ist, nach § 37 Abs. 1 VVG vom 

Vertrag zurücktreten, 
und/oder 
b) nach § 37 Abs. 2 VVG von der Verpflichtung zur Leistung für vor der 

Zahlung eingetretene Versicherungsfälle frei werden,  
es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten. 

4 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer durch 
Mahnung oder Kündigung nach § 38 VVG leistungsfrei werden. 

5 Ist Lastschriftverfahren vereinbart, ist die Zahlung rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zum vereinbarten Termin von dem angegebenen Konto abgebucht 
werden kann. Kann der Beitrag aus Gründen, die der Versicherungsnehmer 
zu vertreten hat, nicht vereinbarungsgemäß eingezogen werden oder wird 
der Einziehung durch den Kontoinhaber widersprochen, gerät der Versiche-
rungsnehmer in Verzug. Der Versicherer kann dann von weiteren Einzie-
hungsversuchen absehen und den Versicherungsnehmer in Textform zur 
Zahlung durch Überweisung auffordern. 

6 Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der vereinbarten Vertrags-
dauer oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es von 
Anfang an nichtig, hat der Versicherer Anspruch auf Beitrag oder Ge-
schäftsgebühr nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
der §§ 39 und 80 VVG. 

 
§ 17 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

 
1 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag des vereinbarten Versiche-

rungsbeginns, wenn der erste Beitrag unverzüglich gezahlt wird. Wird der 
erste Beitrag nicht unverzüglich gezahlt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst mit der Zahlung des Beitrags, soweit sich nicht aus § 16 Nr. 3 etwas 
anderes ergibt, nicht jedoch vor dem Tag des vereinbarten Versicherungs-
beginns. 

2 Der Versicherungsschutz endet spätestens mit Ablauf des Vertrages. 
 

§ 18 Vertragsdauer 
 
1 Der Versicherungsvertrag ist für die jeweils vereinbarte Dauer abgeschlos-

sen. 
2 Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich 

von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schrift-
lich gekündigt werden. 

3 Ein Versicherungsvertrag, der für eine Dauer von mehr als drei Jahren ab-
geschlossen worden ist, kann zum Ende des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt 
werden. 

 
§ 19 Obliegenheiten 

 
1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind: 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 

vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenhei-

ten 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, 

so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird 
mit Zugang wirksam. 

2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungs-

falls 
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-

dens zu sorgen; 
bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kennt-

nis erlangt hat, unverzüglich - ggf. auch mündlich oder telefonisch 
- anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - 
ggf. auch mündlich oder telefonisch -  einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
züglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schaden-
stelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freige-
geben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft - auf 
Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur Feststellung des Ver-
sicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versi-
cherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonsti-
ge aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfah-
ren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbeson-
dere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige 
Urkunden unverzüglich sperren zu lassen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem 
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) eben-
falls zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen möglich ist. 
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3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, ist 
der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 

 
§ 20 Gefahrerhöhung 

 
Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder de-
ren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne sei-
nen Willen eintritt. Im übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann der 
Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertragsänderung vornehmen 
oder auch leistungsfrei sein. 
 

§ 21 Überversicherung 
 
1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses 

erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsneh-
mer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und der Prämie verlangen. 

2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

 
§ 22 Mehrere Versicherer 

 
1 Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüg-
lich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Ver-
sicherungssumme anzugeben. 

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1), ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirk-
sam. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles, noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-

chert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versi-
cherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehr-
fachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass 
jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen 
nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer 
bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Ver-
sicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien er-
rechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wä-
re. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der An-
spruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhebung oder Herabsetzung der 
Versicherungssumme des später geschlossenen Vertrages beseitigt werden. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

 

§ 23 Versicherung für fremde Rechnung 
 
1 Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Na-
men für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung 
der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und 
nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den 
Versicherungsschein besitzt. 

2 Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versiche-
rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustim-
mung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung 
nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3 Kenntnis und Verhalten 
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. 
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das 
Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur dann zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im übri-
gen gilt § 47 VVG. 

 
§ 24 Kosten für die Abwendung, Minderung und Ermittlung des Schadens 

 
1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch 
den Aufwendungsersatz nach a) entsprechend kürzen. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betra-
gen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Posi-
tion; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind. 

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder 
anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung ver-
pflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht 
werden. 

2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Er-

mittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, so-
fern diese den Umständen nach geboten waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand 
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung ver-
traglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch 
den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

 
§ 25 Übergang von Ersatzansprüchen 

 
1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten 
zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer 
den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des 
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht gel-
tend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht. 

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- 
und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs 
auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so kann der Versi-
cherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei sein. 

 
§ 26 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

 
1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien 
den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu 
erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ih-
rem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann je-
doch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

3 Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 
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§ 27 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 
1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, 
so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil we-
gen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so 
gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 

2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund 
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu 
täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Straf-
urteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversu-
ches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 
§ 28 Anzeigen / Willenserklärungen 

 
1 Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Ver-
trag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer be-
stimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 
betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in 
Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zustän-
dig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über 
den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder seines 
Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung. 

 
§ 29 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

 
1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsneh-
mer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages, 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendi-

gung, 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und 

während des Versicherungsverhältnisses. 
2 Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausge-
fertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungs-
nehmer zu übermitteln. 

 
§ 30 Repräsentanten 

 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Rep-
räsentanten zurechnen lassen. 
 

§ 31 Verjährung 
 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und 
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit er-
langen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet 
worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und 
Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt. 
 

§ 32 Gerichtsstand 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichts-
stände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG. 
 

§ 33 Anzuwendendes Recht 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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§1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall 
 
1 Versicherungsfall 

Entschädigt werden versicherte Sachen, die durch Bruch (Zerbrechen) zer-
stört oder beschädigt werden. 

2 Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schrammen, 
Muschelausbrüche), 

bb) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-
Isolierverglasungen, 

cc) Schäden durch Zerbrechen von Wand- oder sonstigen Platten, 
wenn sich diese unversehrt gelöst haben. 

b) Nicht versichert sind Schäden, die durch 
aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahr-

zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 
bb) Einbruchdiebstahl, Vandalismus, 
cc) Sturm, Hagel, 
dd) Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-

druck, Lawinen oder Vulkanausbruch 
entstehen und soweit für diese anderweitig Versicherungsschutz be-
steht. 

 
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Terror, Innere Unruhen und Kernenergie 

 
1 Ausschluss Krieg 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Re-
volution, Rebellion oder Aufstand. 

 
2 Ausschluss Terror 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden, die infolge von Terrorakten sowie deren Abwehr verur-
sacht werden. 
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen 
zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnli-
cher Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung o-
der Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung 
oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 

 
3 Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 

 

4 Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen. 

 
§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
 

1 Versicherte Sachen 
Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten, fertig eingesetz-
ten oder montierten Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas, Glasbausteine, 
Profilbau- und Betongläser. 

2 Gesondert versicherbar 
Gesondert versicherbar sind die im Folgenden benannten und fertig einge-
setzten oder montierten 
a) Scheiben und Platten aus Kunststoff, Lichtkuppeln aus Glas oder Kunst-

stoff, 
b) Platten aus Glaskeramik, 
c) künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel, 
d) Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen, 
e) sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich benannt 

sind. 
3 Nicht versicherte Sachen 

Nicht versichert sind 
a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und Hand-

spiegel, 
b) Photovoltaikanlagen, 
c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind, 
d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil elektroni-

scher Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikationsgeräte sind 
(z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Displays von Computern, Handys 
und anderen elektronischen Geräten). 

 
§ 4 Versicherte Kosten 

 
1 Versicherte Kosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten 
für 
a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notver-

glasungen), 
b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz 

und für die Entsorgung (Entsorgungskosten). 
2 Gesondert versicherbar 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zum jeweils vereinbar-
ten Betrag die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für 
a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versi-

cherten Sachen durch deren Lage verteuert (z. B. Kran- oder Gerüstkos-
ten), 

b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Licht-
filterlacken und Folien auf den versicherten Sachen (siehe § 3 Nr. 1 Ver-
sicherte Sachen), 

c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen von 
Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen 
usw.), 

d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauer-
werk, Schutz- und Alarmeinrichtungen, 

e) die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von Waren und Dekora-
tionsmitteln hinter versicherten Scheiben von Schaufenstern, Schaukäs-
ten oder Vitrinen, soweit die Waren oder Dekorationsmittel durch Glas-
splitter oder durch Gegenstände zerstört oder beschädigt worden sind, 
die beim Zerbrechen der Scheibe eingedrungen sind. 

 
§ 5 Versicherungsort 
 

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude 
oder Räume von Gebäuden. 
Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist, besteht dieser 
nur innerhalb des Versicherungsortes. 
 

§ 6 Anpassung der Versicherung 
 
1 Anpassung des Versicherungsumfangs 

Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die Preisentwick-
lung für Verglasungsarbeiten an; entsprechend verändert sich die Prämie. 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Vorstand: Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft 
Dr. Johannes Hajek Helmut Posch, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel  Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501 
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2 Anpassung der Prämie 
Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden 
Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entspre-
chend dem Prozentsatz, um den sich die vom Statistischen Bundesamt ver-
öffentlichten Preisindizes für Verglasungsarbeiten verändert haben. Für 
gewerbliche Risiken gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt genutzte 
Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude. Der Verände-
rungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. Maß-
gebend sind die für den Monat Mai veröffentlichten Indizes. 

3 Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers 
Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung der 
Haftung des Versicherers und der damit verbundenen Anpassung der Prä-
mie kann der Versicherungsnehmer durch Erklärung in Textform zum An-
passungszeitpunkt kündigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Ab-
sendung. Die Mitteilung des Versicherers, in der der Versicherungsnehmer 
auf sein Kündigungsrecht hinzuweisen ist, muss diesem mindestens 1 Mo-
nat vor Wirksamwerden der Anpassung der Prämie zugehen. 

 
§ 7 Entschädigung; Unterversicherung

 
1 Sachleistung 

a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sachleistung, zu der 
er den Auftrag erteilt. 

b) Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung des Versi-
cherers die zerstörten oder beschädigte Sachen entsorgt und in gleicher 
Art und Güte (siehe „Versicherte und nicht versicherte Sachen“) an den 
Schadenort geliefert und wieder eingesetzt werden. 

c) Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Aufwendungen, 
die zum Erreichen des Schadenortes (z.B. Gerüste, Kräne) bzw. im Zu-
sammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z. B. Anstriche, De- und 
Remontage von Vergitterungen) notwendig sind. Diese Aufwendungen 
werden nur - soweit dies besonders vereinbart ist - in vereinbarter Höhe 
ersetzt (siehe Versicherte Kosten). 
Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der Sachleistung 
notwendig sind, erteilt der Versicherer in Absprache mit dem Versiche-
rungsnehmer in dessen Namen den Auftrag hierzu. Der Versicherer er-
stattet dem Versicherungsnehmer die Rechnungskosten bis zur verein-
barten Höhe. 

d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Angleichung 
unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struktur) an entschädigten Sa-
chen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen der Ersatzsache im 
äußeren Erscheinungsbild entstehen und erteilt hierzu keinen Auftrag. 

2 Abweichende Entschädigungsleistung 
a) Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der Versicherer 

den Geldbetrag, welcher dem unter Nr. 1 beschriebenen Leistungsum-
fang entspricht. 

b) Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit eine Ersatz-
beschaffung durch den Versicherer zu den ortsüblichen Wiederherstel-
lungskosten nicht möglich ist. 

c) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das Gleiche gilt, soweit der Versiche-
rungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat. 

3 Notverglasung / Notverschalung 
Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und Notver-
schalungen, siehe § 4 Nr. 1 a)) können vom Versicherungsnehmer in Auf-
trag gegeben und als notwendige versicherte Kosten geltend gemacht 
werden. 

4 Kosten 
a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe § 4 „Versicherte Kos-

ten“) ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls. 
b) Kürzungen nach Nr. 2 c) gelten entsprechend für die versicherten Kos-

ten. 
5 Unterversicherung 

Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, liegt Unterversi-
cherung vor, wenn der Versicherungswert zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles höher ist als die Versicherungssumme. 
Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschädigung in dem 
Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgen-
der Berechnungsformel gekürzt: 
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme 
dividiert durch den Versicherungswert. 
Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten gem. § 4 gilt die 
Kürzung entsprechend. 

6 Restwerte 
Restwerte werden angerechnet. 

7 Versicherung "auf Erstes Risiko" 
Für Positionen, für die Versicherung "auf Erstes Risiko" vereinbart ist, gel-
ten §7 Nr. 5 und § 56 VVG nicht. 

 
§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 

1 Fälligkeit der Entschädigung 
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers 
zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens 
den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 

2 Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine 
weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach 
Meldung des Schadens geleistet wird - seit Anzeige des Schadens zu 
verzinsen. 

b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund ein höherer Zins zu zahlen ist. 

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
3 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) (und Nr. 2 b) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann. 

4 Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers beste-

hen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versiche-

rungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versiche-
rungsfalles noch läuft. 

 
§ 9 Besondere gefahrerhöhende Umstände 
 

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 15 kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn 
a) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist; 
b) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird; 
c) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht; 
d) im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen wird; 
e) Art und Umfang eines Betriebes - gleich welcher Art - verändert wird, so-

weit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen Inhaltsversicherung 
vereinbart ist. 

 
§ 10 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 
 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Ver-
sicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 
stellt. 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe der §§ 19 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten, 
kündigen oder eine Vertragsanpassung vornehmen. Der Versicherer kann nach 
§ 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so 
sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch 
die Kenntnis und Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
Das Recht des Versicherers den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten bleibt unberührt. 
 

§ 11 Beitrag, Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung 
 
1 Der Versicherungsnehmer hat den ersten Beitrag, wenn nichts anderes be-

stimmt ist, unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, frühes-
tens aber zum Tag des vereinbarten Versicherungsbeginns. Folgebeiträge 
sind zu den jeweils vereinbarten Terminen zu zahlen. 

2 Ist Ratenzahlung vereinbart, sind die Raten am Ersten des Monats fällig, in 
dem die jeweilige Zahlungsperiode beginnt. Die ausstehenden Raten gelten 
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die gestundeten 
Raten des laufenden Versicherungsjahres werden sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät 
oder soweit eine Entschädigung fällig wird. 

3 Wird der erste Beitrag nicht unverzüglich gezahlt, kann der Versicherer, 
a) solange die Zahlung noch nicht bewirkt ist, nach § 37 Abs. 1 VVG vom 

Vertrag zurücktreten, 
und/oder 
b) nach § 37 Abs. 2 VVG von der Verpflichtung zur Leistung für vor der 

Zahlung eingetretene Versicherungsfälle frei werden,  
 es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertre-

ten. 
4 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer durch 

Mahnung oder Kündigung nach § 38 VVG leistungsfrei werden. 
5 Ist Lastschriftverfahren vereinbart, ist die Zahlung rechtzeitig, wenn der Bei-

trag zum vereinbarten Termin von dem angegebenen Konto abgebucht 
werden kann. Kann der Beitrag aus Gründen, die der Versicherungsnehmer 
zu vertreten hat, nicht vereinbarungsgemäß eingezogen werden oder wird 
der Einziehung durch den Kontoinhaber widersprochen, gerät der Versiche-
rungsnehmer in Verzug. Der Versicherer kann dann von weiteren Einzie-
hungsversuchen absehen und den Versicherungsnehmer in Textform zur 
Zahlung durch Überweisung auffordern. 

6 Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der vereinbarten Vertrags-
dauer oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es von 
Anfang an nichtig, hat der Versicherer Anspruch auf Beitrag oder Ge-
schäftsgebühr nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
der §§ 39 und 80 VVG. 
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§ 12 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
 
1 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag des vereinbarten Versiche-

rungsbeginns, wenn der erste Beitrag unverzüglich gezahlt wird. Wird der 
erste Beitrag nicht unverzüglich gezahlt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst mit der Zahlung des Beitrags, soweit sich nicht aus § 11 Nr. 3 etwas 
anderes ergibt, nicht jedoch vor dem Tag des vereinbarten Versicherungs-
beginns. 

2 Der Versicherungsschutz endet spätestens mit Ablauf des Vertrages. 
 

§ 13 Vertragsdauer 
 
1 Der Versicherungsvertrag ist für die jeweils vereinbarte Dauer abgeschlos-

sen. 
2 Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich 

von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schrift-
lich gekündigt werden. 

3 Ein Versicherungsvertrag, der für eine Dauer von mehr als drei Jahren ab-
geschlossen worden ist, kann zum Ende des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt 
werden. 

 
§ 14 Obliegenheiten 

 
1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind: 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 

vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenhei-

ten 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, 

so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird 
mit Zugang wirksam. 

2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungs-

falls 
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-

dens zu sorgen; 
bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kennt-

nis erlangt hat, unverzüglich - ggf. auch mündlich oder telefonisch 
- anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - 
ggf. auch mündlich oder telefonisch -  einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
züglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schaden-
stelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freige-
geben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren; 

gg) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft - auf 
Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur Feststellung des Ver-
sicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versi-
cherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten; 

hh) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem 
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu 
erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Um-
ständen möglich ist. 

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, ist 
der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 

 
§ 15 Gefahrerhöhung 
 

Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder de-
ren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne sei-
nen Willen eintritt. Im übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann der 
Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertragsänderung vornehmen 
oder auch leistungsfrei sein. 

§ 16 Überversicherung 
 
1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses 

erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsneh-
mer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und der Prämie verlangen. 

2 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

 
§ 17 Mehrere Versicherer 

 
1 Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüg-
lich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Ver-
sicherungssumme anzugeben. 

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1), ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirk-
sam. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles, noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-

chert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versi-
cherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehr-
fachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass 
jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen 
nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer 
bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Ver-
sicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien er-
rechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wä-
re. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der An-
spruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhebung oder Herabsetzung der 
Versicherungssumme des später geschlossenen Vertrages beseitigt werden. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

 
§ 18 Versicherung für fremde Rechnung 

 
1 Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Na-
men für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung 
der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und 
nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den 
Versicherungsschein besitzt. 

2 Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versiche-
rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustim-
mung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung 
nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3 Kenntnis und Verhalten 
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. 
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das 
Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur dann zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im übri-
gen gilt § 47 VVG. 
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§ 19 Kosten für die Abwendung, Minderung und Ermittlung des Schadens 
 
1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch 
den Aufwendungsersatz nach a) entsprechend kürzen. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betra-
gen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Posi-
tion; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind. 

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder 
anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung ver-
pflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht 
werden. 

2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Er-

mittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, so-
fern diese den Umständen nach geboten waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand 
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung ver-
traglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch 
den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

 
§ 20 Übergang von Ersatzansprüchen 

 
1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten 
zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer 
den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des 
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht gel-
tend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht. 

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- 
und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs 
auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so kann der Versi-
cherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei sein. 
 

§ 21 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
 
1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien 
den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu 
erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ih-
rem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann je-
doch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

3 Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
§ 22 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

 
1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, 
so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil we-
gen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so 
gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 

2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund 
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu 
täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Straf-
urteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversu-
ches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 

§ 23 Anzeigen; Willenserklärungen 
 
1 Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Ver-
trag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer be-
stimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 
betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in 
Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zustän-
dig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über 
den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder seines 
Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung. 

 
§ 24 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

 
1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsneh-
mer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages, 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendi-

gung, 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und 

während des Versicherungsverhältnisses. 
2 Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausge-
fertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungs-
nehmer zu übermitteln. 

 
§ 25 Repräsentanten 
 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Rep-
räsentanten zurechnen lassen. 
 

§ 26 Verjährung 
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und 
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit er-
langen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet 
worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und 
Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt. 

 
§ 27 Gerichtsstand 
 

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichts-
stände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG. 

 
§ 28 Anzuwendendes Recht 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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§ 1 Vertragsgrundlage 
 

Es gelten die vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für die Sturmversicherung 
(Mannheimer AStB '08) 
(Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas ande-
res ergibt. 
 

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden  
 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch  
a) Überschwemmung 
b) Erdbeben 
c) Erdsenkung, Erdrutsch 
d) Schneedruck, Lawinen 
e) Vulkanausbruch 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

 
§ 3 Überschwemmung 

 
Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des Versiche-
rungsgrundstücks mit erheblichen  
Mengen von Oberflächenwasser durch 
a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern, 
b) Witterungsniederschläge. 
 

§ 4 Erdbeben 
 

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch 
geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird. 

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass  
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des 

Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im einwandfreien Zustand 
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, 
oder  

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sa-
chen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann. 

 
§ 5 Erdsenkung 

 
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbeding-
ten Hohlräumen. 
Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung. 

 
§ 6 Erdrutsch 

 
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Ge-
steinsmassen. 

 
§ 7 Schneedruck 

 
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen. 

 
§ 8 Lawinen 

 
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen einschließ-
lich der bei ihrem Abgang verursachten Druckwelle. 

 

§ 9 Vulkanausbruch 
 
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkrus-
te, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sons-
tigen Materialien und Gasen. 

 
§ 10 Nicht versicherte Schäden 

 
Nicht versichert sind 
a) Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten Sachen, die sich in Ge-

bäuden befinden, die nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ih-
ren Zweck nicht benutzbar sind. 

b) Schäden an im Freien befindlichen beweglichen Sachen. Dies gilt auch in der 
Außenversicherung. 

c) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
aa) Sturmflut, 
bb) Grundwasser, 
cc) Rückstau. 

 
§ 11 Besondere Obliegenheiten 

 
a) Allgemeine Bedingungen für die Sturmversicherung (Mannheimer AStB '08): 
 Der Versicherungsnehmer hat 

aa) zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden bei 
überflutungsgefährdeten Räumen Rückstauklappen anzubringen und 
funktionsbereit zu halten und Abflussleitungen auf dem Versicherungs-
grundstück freizuhalten, sofern der Versicherungsnehmer hierfür die 
Gefahr trägt; 

bb) alle wasserführenden Anlagen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu 
erhalten, Störungen, Mängel oder Schäden an diesen Anlagen unver-
züglich beseitigen zu lassen und notwendige  Neubeschaffungen oder 
Änderungen dieser Anlagen oder Maßnahmen gegen Frost unverzüg-
lich durchzuführen; 

cc) während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile genü-
gend zu beheizen und  genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle 
wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten; 

dd) nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend zu kontrollieren 
oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusper-
ren, zu entleeren und entleert zu halten; 

ee) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen mindestens 12 cm o-
der mindestens eine vereinbarte andere Höhe über dem Fußboden zu 
lagern; 

ff) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über 
sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu 
führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vor-
aussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen können. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Ver-
sicherer unter den in § 19 (Mannheimer AStB '08) beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei. 

 
§ 12 Selbstbehalt 

 
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

 
§ 13 Kündigung 

 
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist 

von drei Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden in Textform 
kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass 
seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirk-
sam wird. 

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag 
(siehe § 1) innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versiche-
rers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

 
§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 

 
Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) erlischt auch die 
Versicherung weiterer Elementarschäden. 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Vorstand: Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft 
Dr. Johannes Hajek Helmut Posch, Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel  Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501 
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